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I. Einleitung

1. Veränderte Lebenssituationen 

Vor noch nicht allzu langer Zeit konnten die Kinder 

direkt vor der Haustüre, auf der Strasse, im Wald 

oder an einem Bach spielen. Heute ist das vielfach 

nicht mehr möglich. Durch den zunehmenden 

Individualverkehr werden die Kinder auf spärlich 

eingerichtete Plätze verbannt. Damit ist die Gefahr 

verbunden, dass sie nicht mehr kreativ und nach 

Lust und Laune spielen können, sondern das Spiel 

durch stereotype Spielplatzgestaltung praktisch 

vorgegeben ist. Früher spielte sich das gesamte 

Leben im unmittelbaren Wohnumfeld ab. Durch 

die heutzutage immer häufigere Trennung der 

Lebensbereiche – hier das Wohnen, da das Einkau-

fen, dort das Arbeiten – werden die ursprünglichen 

Strukturen zerstört, die die Kinder in unsere Gesell-

schaft integrierten. Es entstehen kleine Spielinseln, 

die leider zu oft den Platz widerspiegeln, den Kin-

der in unserer Gesellschaft einnehmen. Damit sie 

aber vermehrt in unseren Lebensalltag integriert 

werden können, dürfen Spielplätze nicht isoliert 

angelegt werden, sondern es ist eine Überschnei-

dung der verschiedenen Lebensbereiche und 

Spielmöglichkeiten anzustreben. 

Lassen wir die Kinder Kinder sein. Geben wir ihnen 

ein Stück Natur zurück und bauen für sie – und 

nicht für die Erwachsenen – einen Kinderspielplatz. 

Die Natur ist der abwechslungsreichste Spielplatz. 

Wo diese nicht (mehr) zur Verfügung steht, müs-

sen wir dafür sorgen, dass Kinder in natürlich ge-

stalteten Spielräumen ihr Bedürfnis nach abwechs-

lungsreichen Spielen ausleben und wertvolle Erfah-

rungen sammeln können. 

2. Ziel und Zweck der Dokumentation 

Kinderfreundliche Spielräume: Die Dokumentation 

soll Planer, Baufachleute, Gemeinden, Private und 

weitere Interessierte ermuntern, kinderfreundliche, 

abwechslungsreiche und sichere Spielräume zu 

gestalten und zu bauen. Kinder und Jugendliche 

sollen Spass und Freude am Spielen haben und die 

Möglichkeit erhalten, sich spielerisch auf die An-

forderungen des Lebens vorzubereiten. Je nach 

Lebenssituation werden die verschiedensten Bedin-

gungen an Spielplätze gestellt. Kinder, Erzieher, 

Vermieter, öffentliche Hand, kommerzielle Anbie-

ter usw. haben unterschiedliche Bedürfnisse und 

Ansprüche. Diese unter einen Hut zu bringen ist 

nicht einfach. Jeder Realisierung von Spielräumen 

muss deshalb ein vertieftes Studium der Probleme 

und möglichen Lösungen vorausgehen, damit auf 

die Bedürfnisse aller eingegangen werden kann. 

Diese Dokumentation wurde in erster Linie erstellt, 

um auf Spielplätzen eine möglichst grosse Sicher-

heit zu erreichen. Detaillierte Angaben, wie reiz-

volle Spielgelegenheiten geschaffen werden kön-

nen, sind der sehr breit gefächerten Fachliteratur 

zu entnehmen oder bei speziell ausgebildeten Per-

sonen einzuholen. Die Sicherheitselemente sind in 

der Europäischen Norm SN EN 1176: 2008 (Spiel-

geräte und Spielplatzböden) geregelt, die seit dem 

1. Januar 1999 auch als Schweizer Norm Gültigkeit 

hat. Im technischen Teil dieser Dokumentation 

(Spielplatzgeräte-Norm, S. 27) wird die Norm von 

den Verfassern sinngemäss erläutert, das heisst, 

der Normentext wird nicht wörtlich wiedergege-

ben. 
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3. Statistik 

Fehlende Statistik: In der Schweiz gibt es keine 

Statistik über Unfälle auf Kinderspielplätzen. Da die 

Altersgruppe «Kinder» nirgends systematisch er-

fasst wird, wären umfangreiche Untersuchungen 

notwendig, um einen Überblick zu gewinnen. An-

haltspunkte liefert eine 1991 von der bfu durchge-

führte Studie über Kinderunfälle, basierend auf 

Angaben von ausgewählten Spitälern und Kin-

derärzten. Diese Zahlen wurden ergänzt mit denje-

nigen der Nichtberufsunfälle in der Schweiz im Jahr 

1997 (bfu-Pilotstudie R 0009 «Nichtberufsunfälle in 

der Schweiz. Das gesamte Ausmass im Jahr 

1997»). 

Häufigste Unfallart Sturz: Der Sturz ist die häu-

figste Unfallart auf Spielplätzen, wobei die Stürze 

aus der Höhe zu den schwersten Verletzungen 

führen. Die meisten Unfälle stehen in Zusammen-

hang mit Spielplatzobjekten, z. B. einem Gerät 

oder dem Bodenbelag. Am häufigsten verunfallen 

Kinder in Anwesenheit von anderen Kindern, ohne 

Anwesenheit von Erwachsenen. Betroffen sind 

meistens Kinder im Alter von 3–8 Jahren. 
 

4. Spielwert und Gefahrenbewusstsein 

Sicherheit kontra Risiko: Es ist von grosser Bedeu-

tung, die Kinder vor Gefahren zu schützen, die sie 

nicht als solche erkennen, das heisst, es dürfen 

keine versteckten Gefahren oder Fallen vorhanden 

sein. Die Erfahrung mit begrenzten, vom Kind er-

kennbaren Risiken mit allenfalls geringen Unfall-

folgen gehört zu einem hohen Spielwert eines 

Spielplatzes. Ein Kind soll lernen, mit Gefahren zu 

leben und damit umzugehen. Dadurch wird sein 

Gefahrenbewusstsein geschärft, was ihm bei ande-

ren Gefährdungen zugute kommt. Es geht also 

nicht darum, eine hundertprozentige Sicherheit 

anzustreben. Um diese zu erreichen, müsste auf 

einen Spielplatz verzichtet werden, was weitaus 

negativere Auswirkungen hätte. 

4.1 Bewegung und Spiel 

Motorik und Kognition: Bewegung und Spiel sind 

Bestandteile einer ganzheitlichen Entwicklung des 

Kindes. Sie können nicht losgelöst von anderen 

psychischen Bereichen wie Denken, Emotionen 

oder Sozialverhalten betrachtet werden. Im Klein-

kindalter sind Kognition (Denken, Lernen und 

Wahrnehmen) und Motorik noch nicht getrennt; 

jegliche Erkenntnis erfolgt durch Handlung. Diese 

basiert in der Regel auf Bewegungen, so dass in 

den ersten Lebensjahren der Motorik eine wichtige 

Rolle bei der Bildung der kognitiven Fähigkeiten 

zufällt. Der Zusammenhang zwischen Motorik und 

Kognition konnte auch durch wissenschaftliche 

Untersuchungen belegt werden: Kinder, die an 

Bewegungsförderungsprogrammen teilnahmen, 

erzielten in Intelligenztests bessere Ergebnisse. 

Motorische Fertigkeiten wirken sich auch auf sozi-

aler und emotionaler Ebene aus. So nehmen bei-

spielsweise motorisch ungeschickte Kinder in 

Abbildung 1 
Von Unfällen betroffene Körperteile 

Quelle: bfu 
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Gruppen Aussenseiterpositionen ein. Sie werden 

von Gruppenaktivitäten ausgeschlossen, sind 

ängstlicher und weniger selbstbewusst als ge-

schickte Kinder. 

4.2 Entwicklung des Gefahren- und 

Sicherheitsbewusstseins 

Zur Entwicklung von sicherheitsorientierten Verhal-

tensweisen benötigen wir eine Reihe von Fähigkei-

ten, die Schritt für Schritt im Laufe der Kindheit 

und Jugend ausgebildet werden. Diese Entwick-

lung verläuft nicht bei allen Kindern gleich schnell. 

Das Gefahren- und Sicherheitsbewusstsein entwi-

ckelt sich in drei Stufen. 

Akutes Gefahrenbewusstsein: Auf dieser ersten 

Stufe lernen wir, gefährliche Situationen zu identi-

fizieren. Wir lernen erkennen, ob wir in Gefahr 

oder in Sicherheit sind. Beispiel: Wenn ein Kind 

zuoberst auf den Kletterturm steigt und dort 

merkt, dass es herunterfallen könnte, so hat es ein 

akutes Gefahrenbewusstsein (im Alter von ca. 5 

Jahren vorhanden).  

Antizipierendes Gefahrenbewusstsein: Gefahren 

vorauszusehen ist das Merkmal der zweiten Stufe. 

Wir lernen erkennen, durch welche Verhaltenswei-

sen wir in Gefahr geraten können. Beispiel: Wenn 

das Kind schon vor dem Klettern realisiert, dass es 

oben gefährlich sein könnte, hat es ein antizipie-

rendes – also vorausschauendes – Gefahrenbe-

wusstsein (im Alter von ca. 8 Jahren vorhanden). 

Präventionsbewusstsein: Auf der dritten Stufe ler-

nen wir schliesslich, vorbeugende (präventive) Ver-

haltensweisen zu entwickeln und anzuwenden. 

Beispiel: Das Kind legt schon vor dem Hinaufklet-

tern eine Matratze unter den Kletterturm, damit es 

im Falle eines Sturzes weich fällt (im Alter von ca. 

9–10 Jahren vorhanden).  

Das Lernen auf diesen drei Stufen kann auf ver-

schiedene Arten vor sich gehen: Das Kind kann am 

Modell lernen, z. B. wenn es ein anderes Kind vom 

Kletterturm stürzen sieht. Es kann aber auch auf-

grund eigener Erfahrungen lernen, wenn es selber 

runterfällt. 

4.3 Die Entwicklung von Aufmerksam-

keit und Konzentration 

Aufmerksamkeit als Sicherheitsfaktor: Gefahren 

können nur dann erkannt werden, wenn die Auf-

merksamkeit des Kindes auf die gefährlichen Situa-

tionen gerichtet ist. Konzentration oder Auf-

merksamkeit ist eine wichtige Bedingung für si-

cherheitsorientiertes Verhalten und unterliegt wie 

das Gefahrenbewusstsein einer gewissen Entwick-

lung. Unter «Aufmerksamkeit» oder «Konzentra-

tion» versteht man die Fähigkeit, für eine be-

stimmte Zeitdauer das Denken auf einen Punkt – 

allgemeiner gesagt auf einen Reiz – zu richten und 

gleichzeitig andere Reize möglichst nicht zu beach-

ten. Der Prozess dieser Entwicklung ist erst etwa im 

Alter von 13–14 Jahren abgeschlossen. Im Vor-

schulalter wird die Aufmerksamkeit noch haupt-

sächlich durch interessante Reize aus der Umwelt 

gesteuert, denen das Kind sofort seine volle Kon-

zentration widmet, ohne für andere Gedanken 

empfänglich zu sein. In diesem Stadium sind Kinder 

kaum in der Lage, die für ihre Sicherheit erforderli-

chen Aufmerksamkeitsleistungen zu erbringen. 

Später, etwa ab 5 Jahren, können sie ihre Auf-

merksamkeit bewusst steuern, sie lassen sich aber 

immer noch leicht durch interessante Reize aus der 

Umwelt ablenken. Ein Experiment in Deutschland 

hat gezeigt, dass ohne Ablenkung rund 80 % der 

Kinder am Strassenrand anhalten und sich nach 

beiden Seiten orientieren, mit Ablenkung waren es 

nur noch ungefähr 35 %.  
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II. Grundlagen 

Für die Erarbeitung dieser Dokumentation wurden 

folgende Grundlagen und Fachliteratur verwendet: 

1. Normen 

 Norm SN EN 1176: 2008 «Spielgeräte und 

Spielplatzböden» 

 Norm SN EN 14974 «Anlagen für Benutzer von 

Rollsportgeräten»  

 Normen der Vereinigung Schweizerischer Stras-

senfachleute VSS  

 SIA-Normen, «SIA-Dokumentation D002» 

2. Fachpublikationen 

 bfu-Pilotstudie R 0009 «Nichtberufsunfälle in 

der Schweiz. Das gesamte Ausmass im 

Jahr 1997» 

 bfu-Fachbroschüre 2.002 «Tempo-30-Zonen» 

 bfu-Pilotstudie R 9917 «Betrieb von Kreuzun-

gen mit Rechtsvortritt» 

 bfu-Fachbroschüre 2.010 «Freianlagen» 

 bfu-Fachbroschüre 2.011 «Skate-Parks»  

 bfu-Studie Kinderunfälle, basierend auf Anga-

ben von ausgewählten Spitälern und Kin-

derärzten (1991) 

 

 

 

 

 

 

3. Fachliteratur diverser Organisatio-

nen 

 Pro Juventute, Zürich 

 Pro Infirmis, Zürich 

 Tox-Zentrum, Zürich 

 Bundesamt für Umwelt (BAFU) 

 Fachkommission BMX Swiss Cycling 

4. Rechtliche Grundlagen 

 Bundesgesetz über die Sicherheit von techni-

schen Einrichtungen und Geräten (STEG) 

 Bundesgesetz über die Produktehaftpflicht 

(PrHG) 

 Schweizerisches Obligationenrecht (OR)

 Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB) 
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III. Spielräume 

1. Warum Spielräume? 

Spielen ist aus dem Alltagsleben der Kinder und für 

deren Entwicklung nicht wegzudenken, es ist Be-

standteil ihrer Persönlichkeitsbildung. Für viele Kin-

der ist ein Spielplatz der einzige sichere Raum, wo 

sie ihren Bewegungsdrang ausleben, das Sozialver-

halten pflegen und Erfahrungen sammeln können. 

Auf allen Altersstufen hat das Kind das Bedürfnis 

zu spielen, die spezifischen Möglichkeiten und 

Fähigkeiten variieren jedoch. Ein Spielplatz muss 

allen Altersgruppen diverse Möglichkeiten zur Ent-

wicklung der Beweglichkeit (Kletterelemente, 

Spielgeräte für Gleichgewichtsübungen usw.) und 

zur gestalterischen Entfaltung (Malkreide, Bauma-

terialien, Äste, Sträucher) bieten. Mit einem natur-

nahen Spielplatz kann dem Kind – insbesondere in 

vorwiegend städtischer Umgebung – das Ver-

ständnis für die Umwelt näher gebracht werden. 

Bäume, Waldböden, Wasserpfützen und derglei-

chen bieten unübertreffliche natürliche Spielmög-

lichkeiten und lassen die Jahreszeiten erleben. 

2. Spielplatztypen 

2.1 Abenteuerspielplätze (Robinson-

spielplätze) 

Abenteuerspielplätze sind eingezäunte, abschliess-

bare Spielplätze, die unter pädagogischen Ge-

sichtspunkten betrieben und mit Personal besetzt 

werden, das die kindliche Entwicklung fördert. Oft 

werden selbst gebaute Geräte benutzt. Abenteuer-

spielplätze müssen nicht den in (Spielplatzgeräte-

Norm, S. 27) genannten Normen entsprechen. 

2.2 Spielplätze in Wohnquartieren 

Spielbereiche für Kleinkinder sind in Ruf- und 

Sichtweite der Wohnungen anzulegen. Kinder 

sollen die Möglichkeit haben, diese gefahrlos zu 

erreichen und in einem relativ sicheren Wohnum-

feld ausserhalb der elterlichen Wohnung für eine 

gewisse Zeit spielen zu können. Die Sicherheits-

normen (Spielplatzgeräte-Norm, S. 27) müssen 

berücksichtigt werden. 

2.3 Öffentliche Spielplätze 

Spielangebote auf öffentlichen Plätzen, bei Aus-

flugszielen (z. B. Tierparks, Restaurants) oder ande-

ren stark frequentierten Anlagen müssen den 

Normen SN EN 1176: 2008 entsprechen 

(Spielplatzgeräte-Norm, S. 27). 

 

Abbildung 2 
Attraktiver Spielraum 

Quelle: bfu 
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3. Standort 

Umsichtige Planung: Dem Standort von Spielanla-

gen kommt eine wichtige Bedeutung zu. Diese 

sollten abseits und klar getrennt vom Strassenver-

kehr geplant und realisiert werden. Trotzdem soll-

ten sie zentral gelegen und auf kurzen und siche-

ren Wegen erreichbar sein. Zudem herrscht auf 

einem Platz für Kinder und Jugendliche naturge-

mäss ein erhöhter Geräuschpegel. Auch diesbe-

züglich ist der Standort sehr umsichtig auszuwäh-

len, damit das nachbarschaftliche Verhältnis nicht 

unnötig gestört wird. 

Beeinflussung der Benutzergruppen: Die verschie-

denen Geräte haben eine grosse Anziehungskraft 

auf die unterschiedlichsten Altersstufen. Somit 

können mit der Auswahl der Installationen die 

zukünftigen Benutzergruppen beeinflusst werden. 

Im Allgemeinen sollte ein ausgewogenes Angebot 

an Spielzonen für die diversen Alterskategorien 

bestehen. 

4. Die Strasse als Spielraum 

Spielen vor dem Haus: Der Lebensraum in der 

Schweiz ist nicht unermesslich gross. Vor allem in 

den Städten muss der vorhandene Platz für alle 

und alles ausreichen. Viele Kinder können die 

Wohnung oder das Haus nicht unbegleitet verlas-

sen, um im Wohnumfeld im Freien zu spielen. Ge-

ben wir den Kindern – dort wo möglich – den Le-

bensraum vor der Haustüre zurück, damit sie in 

einem sicheren Wohnumfeld spielen können. 

Verkehrsberuhigung: Um das zu realisieren, muss 

ein sinnvolles Nebeneinander von Menschen und 

Fahrzeugen angestrebt werden. Dafür braucht es 

auf Quartierstrassen meistens Verkehrsberuhi-

gungsmassnahmen, wie z. B. Verengen der Strasse, 

Reduktion der Fahrgeschwindigkeit oder Einbau 

von Querungshilfen. Verkehrsberuhigung bedeutet 

auch Reduktion der Lärmimmissionen und trägt 

dazu bei, dass sich die Menschen im Wohnbereich 

erholen können. Verschiedene Massnahmen kön-

nen die Lebensqualität in einer Strasse oder Stadt 

erhöhen, zusätzlich werden Einkaufs- und Schul-

wege sicherer. Ergänzende Informationen sind der 

bfu-Fachbroschüre Nr. 2.002 Tempo-30-Zonen zu 

entnehmen. 

5. Natur als Spielraum 

In der Natur finden wir den idealen Spielplatz: Le-

bendigkeit, eine Vielfalt an Farben und Formen, 

erlebte Jahreszeiten. Hier sind mannigfaltige Spiel-

möglichkeiten vorhanden, ohne dass Spielgeräte 

benötigt werden. Es gibt nichts Vorgefertigtes, 

Genormtes, Schablonenhaftes, alles ist einmalig. In 

unseren Städten, wo es oft an Natur mangelt, ist 

ein reichhaltiges Spiel-, Erfahrungs- und Erlebnis-

angebot unabdingbar. Hier sind ideenreiche Kon-

zepte für naturnahe Spielplätze gefragt, auf denen 

Kinder ihr Spiel auch selbst gestalten können. He-

cken, Strauch- und Baumgruppen bieten beste 

Voraussetzungen dafür. Was ist für Kinder ein tol-

ler, naturnaher Spielplatz? Ein Ort, wo sie sich ger-

ne aufhalten, gute Erfahrungen und interessante 

Beobachtungen machen, selbstständig etwas ent-

Abbildung 3 
Zentral angelegter Spielplatz 

Quelle: bfu 
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decken, positiv miteinander umgehen. Barfuss 

gehen, eine Blume pflücken, einen Ast abbrechen, 

ein Birkenblatt untersuchen oder das Entfalten 

einer Blume beobachten sind kleine, aber immens 

wichtige Eindrücke, Erfahrungen und Impulse im 

Leben eines Kindes. Sorgen wir dafür, dass die 

Natur auch auf Spielplätzen ihren gebührenden 

Stellenwert erhält. Sie muss verstärkt in die Pla-

nung einbezogen werden, weil eine lebendige und 

vielfältige Vegetation aus einheimischen Pflanzen 

für die Lebenseinstellung der Kinder von zentraler 

Bedeutung ist. 

6. Gestaltung von Spielräumen 

Was wünschen Kinder? Bei der Planung und dem 

Bau eines Spielplatzes sollten wir uns in die Lage 

der Kinder versetzen oder uns an die eigene Kind-

heit erinnern: Was, wo, womit haben wir gerne 

gespielt? Die Wünsche der heutigen Kinder sind 

gar nicht so verschieden von denjenigen früheren 

Generationen. Jede Altersstufe stellt unterschiedli-

che Anforderungen an die Spielelemente. Eines 

aber ist allen Kindern gemeinsam: Sie wollen sich 

bewegen und Erfahrungen sammeln. Auf Spiel-

plätzen sollten Spielzonen für Kleinkinder (0–6 

Jahre), für das mittlere Alter (6–12 Jahre) sowie für 

die grösseren Kinder (12–16 Jahre) gestaltet wer-

den. Die Aussenräume in Wohngebieten und 

Überbauungen müssen für die ganze Familie zu-

gänglich und so gestaltet sein, dass Gross und 

Klein sich treffen und verweilen kann. Sehr oft wird 

in Quartieranlagen ein reiner Gerätespielplatz auf-

gestellt. Ein solcher bietet aber nur einer be-

stimmten Altersgruppe und nur während be-

schränkter Zeit Spielmöglichkeiten. Zudem muss 

ein Gerätespielplatz bis ins letzte Detail organisiert, 

gestaltet und mit grossem Aufwand gepflegt und 

unterhalten werden. Eine naturnahe Spielplatzge-

staltung, in die die Kinder möglichst einbezogen 

werden, bietet viel mehr Abwechslung und Span-

nung. Für die Attraktivität eines Spielplatzes ist eine 

ausgewogene Mischung zwischen den standortge-

bundenen Spielgeräten (Rutschen, Schaukeln, Klet-

tertürme usw.) und dem Platzangebot für standort-

unabhängige Spiele (Fangen, Verstecken, Himmel 

und Hölle) sehr wichtig. Rückzugsnischen zum 

Ausruhen, Plaudern und zur Kontaktpflege dürfen 

auch nicht fehlen. 

6.1 Spielplätze modellieren 

Gelände richtig nutzen: Mit modellierten Anlagen 

lassen sich abwechslungsreiche Aussenräume ges-

talten, die einen weitaus grösseren Spielwert auf-

weisen als möblierte Spielplätze. In muldenför-

migen Vertiefungen, Gruben, Geländefalten, Bo-

denwellen und auf Hügeln bestehen unzählige 

Spielmöglichkeiten, die erst noch je nach Jahreszeit 

variieren. Bei solchen Spielräumen ist eine Feinpla-

nung nicht nötig. Ein weiterer Vorteil ist, dass die 

Wartungs- und Unterhaltskosten geringer ausfallen 

und die Lebensdauer einer Anlage länger ist. Erd-

wälle können z. B. mit Ästen zugedeckt und ge-

schützt werden und durch eine Spontanvegetation 

erübrigt sich ein Ansäen. Die Raumgestaltung kann 

mit Erdwällen, mit Sträuchern, Hecken oder Bäu-

men erreicht werden. In diesen Spielplatzbereichen 

können Rollenspiele und vieles mehr stattfinden, 

was woanders nicht möglich ist. Die Modellierung 

bietet auch schwächeren Kindern Rückzugsmög-

lichkeiten, z. B. von (zu) dynamischen Bewegungs-

spielen. Hinunterrennen, hineinspringen, hinun-

terkugeln, Ball- und Versteckspiele stellen immer 

wieder neue, abenteuerliche Herausforderungen 

dar. Von den Hügeln können sich die Kinder aus-

serdem einen Überblick über das ganze Areal ver-

schaffen. Eine gute Kombination der verschiedenen 
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Geländeformen mit den passenden Geräten ist 

anzustreben. Eine an den Hügel angelegte Rutsche 

hat z. B. den Vorteil, dass das Gelände optimal 

ausgenutzt wird. Weil sich dabei nur kleine Fallhö-

hen ergeben, kann der Boden- und Fallbelag oft 

natürlich belassen werden. So stellt nicht nur das 

Hinunterrutschen einen hohen Spielwert dar, son-

dern auch das Entdecken der verschiedenen Auf-

stiegswege. Sind Hügelpartien teilweise steil genug 

angelegt, können schon nur die Erdwälle als Rut-

sche genutzt werden. 

6.2 Spielarten 

Spielen setzt sich aus verschiedenen Aktivitäten 

und Gegebenheiten zusammen. Daher sollten 

Spielräume aus diversen Zonen bestehen, die den 

Bedürfnissen der Benutzenden Rechnung tragen 

und in denen Bewegungs-, Gestaltungs- und Be-

ziehungsspiele möglich sind.  

Bewegungsspiele: Spiel und Bewegung gehören 

eng zusammen und fördern die motorischen Fähig-

keiten. Diese hängen jedoch sehr stark vom kör-

perlichen Entwicklungsstand ab. Bewegungsspiele 

können in verschiedene Kategorien aufgeteilt wer-

den, für die auch verschiedene Voraussetzungen in 

den Spielräumen erfüllt sein müssen.  

Gestaltungs- und Bewegungsspiele: 

 Freie Bewegungen: rennen, hüpfen, klettern, 

rutschen, kriechen, Fang- und Suchspiele. 

Spielorte: Geräte, Bauten, offene Flächen. 

 Bewegungen an fixierten Elementen: kriechen, 

balancieren, drehen, schaukeln, wippen, rut-

schen. Spielorte: vorwiegend Geräte. 

 Bewegungen mit Fahrzeugen: fahren, rollen, 

gleiten (Skates, Rollbretter, Schlitten). Spielorte: 

vorwiegend Hartplätze, Garagenzufahrten, Hü-

gel. 

 Bewegungen mit mobilen Objekten: Ball- und 

Mannschaftsspiele (sogenannte Bolz-Spiele), 

Reifen, Stelzen, Federball, Boccia, Murmeln. 

Spielorte: vorwiegend auf Hartplätzen, teilweise 

auf Rasenplätzen. 

Gestaltungs-/KonstruktionsspieIe: In den Gestal-

tungsspielen werden die künstlerischen und kon-

struktiven Fähigkeiten des Kindes gefördert. Sie 

können an Malwänden, mit Sand, Erde, Kies oder 

Wasser ausgeübt werden. 

Beziehungs-/Rollenspiele: Diese Spiele fördern die 

sozialen Kontakte. Dazu braucht es Nischen und 

Ecken oder auch Buschwerk als Raumteiler, die zu 

Beziehungsspielen einladen, Kommunikation er-

lauben und die Kinder auch einmal ruhen lassen. 

Abbildung 4 
Hangrutsche 

Abbildung 5 
Offene Fläche 

Quelle: bfu Quelle: bfu 
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6.3 Spielelemente aus der Natur 

Bepflanzung und Beschattung: Pflanzen werden 

spielend kennengelernt. Sie sind nicht nur Betrach-

tungsobjekte, sondern auch Rohstoff fürs Bauen. 

Die Schutzfunktion von Pflanzen gegenüber den 

Wetter- und Umwelteinflüssen ist ebenso wenig zu 

unterschätzen. Begrünte Räume bieten an heissen 

Sommertagen kühle, erfrischende Aussenzonen, 

das Blätterdach ist Wind-, Sonnen- und Regen-

schutz zugleich. Für Erwachsene werden ange-

nehme Aufenthaltsorte geschaffen und Kinder 

können auch an Sommertagen geschützt im Schat-

ten spielen. Pflanzen sollten standortgerecht und 

mit Vorteil einheimisch sein, damit sie Lebensraum 

für Insekten und Vögel bieten und somit zur Erhal-

tung der Artenvielfalt in der Tierwelt beitragen 

können. In der Regel wachsen einheimische Pflan-

zen besser und sind dadurch auch widerstandsfä-

higer. 

Lebende Wege und Böden: Zu einer naturnahen 

Gestaltung gehört auch der Bau von Wegen. Kern-

punkt dabei ist die Verwendung von Naturmateria-

lien – aus ökologischen Überlegungen möglichst 

aus der Region stammend – mit einer geringen 

Versiegelung des Bodens. Kinder sollen erfahren 

dürfen, was es heisst, auf nicht planierten Flächen 

zu gehen, zu stolpern und zu fallen. Hartbeläge 

sind in Spielräumen nur dort einzubauen, wo sie 

für das Spielangebot erforderlich sind, z. B. für das 

Spielen mit Fahrzeugen oder teilweise für Ball-

spiele. Bei Plattenwegen, Natursteinen oder auch 

Balkenwegen muss verhindert werden, dass sich 

mit der Zeit spitze oder scharfkantige Teile lösen 

und dadurch eine Unfallgefahr entsteht.  

Lebende Mauern als Einfriedungen: Kinder müssen 

vor dem unbedachten Verlassen eines Spielplatzes 

geschützt werden, insbesondere bei angrenzenden 

Strassen, Gewässern, Bahnlinien oder Absturzstel-

len. Stabile Zäune können durch Bepflanzung ge-

schickt kaschiert werden. Ein bepflanzter Zaun ist 

weniger eintönig und bietet Lebensraum für Tiere, 

was wiederum den Kindern vielfältige Erlebnisse 

ermöglicht. Sträucher mit essbaren Beeren sind 

wertvolle und attraktive Elemente. Sie eignen sich 

zur Gestaltung von Räumen oder als Abgrenzung 

von Zonen, die nicht betreten werden sollen. Der 

Reifeprozess der Früchte kann mit verfolgt, sie kön-

nen gesammelt und gegessen werden (Natur als 

Spielraum, S. 15). 

Trockenmauern dienen zur Gliederung eines Ge-

ländes, als Stützmauer oder als Abgrenzung zu 

einem Nachbargrundstück. Sie sind wertvoller Le-

bensraum für Pflanzen und Tiere. Da solche Mau-

ern auf einem Spielplatz auch als Spielobjekt die-

nen, müssen sie gewisse Sicherheitsanforderungen 

erfüllen. Grundsätzlich sind spitze und scharfkan-

tige Steine zu vermeiden. Eine Mauer sollte eine 

Höhe von 80–100 cm nicht übersteigen. Da bei 

Trockenmauern in der Regel keine Bindemittel 

verwendet werden, müssen sie stabil angelegt sein. 

Deshalb empfiehlt es sich, gegebenenfalls mit gros-

sen, schweren Materialien zu arbeiten oder teil-

weise Steine fest miteinander zu verbinden. 

Abbildung 6 
Natürliche Beschattung: Weidenhaus 

Quelle: bfu 
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6.4 Arenen 

Arenen aus abgerundeten Natursteinen sind sinn-

vollerweise an einem bewachsenen Erdhügel an-

zulegen, der ein Hinunterfallen nach hinten verhin-

dert und eine Beschattung ermöglicht. Die Sitz-

breite sollte mind. 50 cm betragen. Je höher die 

Steinbank, desto breiter muss die Sitzfläche sein. 

Sinnvoll ist, nach 3 Stufen oder auf einer Höhe von 

150 cm ein Zwischenpodest einzubauen. Dieses 

sollte mind. 150 cm breit sein. Der Neigungswinkel 

der Abtreppungen darf max. 45° betragen. Pro 

Stufe darf max. eine Höhe von 50 cm überwunden 

werden. Die Stufenbreite sollte nie kleiner als 

50 cm sein.  

6.5 Spielhütten und Baumhäuser 

Spielhäuschen animieren zu Rollen- und Fantasie-

spielen und sind beliebte Begegnungs- und Rück-

zugsorte. Das Zusammenspiel von Natur und Kon-

struktion, das feuchtigkeitsspendende Klima der 

umgebenden Bäume und der kühlende Windhauch 

in der Hütte üben einen besonderen Reiz aus. Da 

die Pflanzen hier in das Spiel miteinbezogen wer-

den, eignen sich Sorten ohne Stacheln und Dor-

nen. Baumhäuser müssen die gleichen Sicher-

heitsanforderungen wie andere Spielgeräte er-

füllen.  

6.6 Weidekonstruktionen 

In den letzten Jahren wurden Weidenruten als 

Baumaterial wiederentdeckt. In Schulen und Kin-

dergärten werden damit Einfriedungen angelegt. 

Weidenhäuschen und Pflanzendschungel sind rela-

tiv einfach anzulegen und bieten ideale Rückzugs-

möglichkeiten. Weidenhäuschen erfordern aber 

intensive Unterhaltsarbeiten und dürfen im unteren 

Bereich nicht zu stark zurückgeschnitten werden, 

da sie sonst keine Rückzugsmöglichkeiten mehr 

bieten. 

6.7 Erde, Sand und Lehm 

Für das Spielen mit Sand, Erde, Lehm und Wasser 

sollte ein eigentlicher «Matschbereich» vorgesehen 

werden, damit sich die verschiedenen Spiele nicht 

konkurrenzieren. Dabei ist zu beachten, dass das 

Wasser zum Sand hin fliesst und nicht von ihm 

weg. Eine gute Beschattung im Sommer ist wich-

tig. Sandspielbereiche dürfen nicht durch scharf-

kantige Stellriemen, Felsblöcke oder alte Eisen-

bahnschwellen begrenzt werden. Es sind möglichst 

niedrige Einfassungen anzustreben. 

 

 

 

Abbildung 8 
Weidenhaus 

Abbildung 7 
Arena 

Quelle: bfu Quelle: bfu 
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6.8 Wasser 

Wasser weist einen hohen Spielwert auf und ani-

miert die Fantasie wie fast kein anderes Element. 

Da können Kanäle gebaut, kann Wasser gestaut 

und umgeleitet und das Versickern beobachtet 

werden. Eine Wasserstelle sollte deshalb auf kei-

nem Spielplatz fehlen und möglichst mit Elementen 

wie Schlemmsand, Lehm, Erde oder Steinen kom-

biniert werden. Das Wasser muss Trinkqualität 

haben. Wasserpumpen dürfen keine Klemm- und 

Scherstellen für Finger aufweisen. Werden Flüsse, 

Bäche, Biotope, Teiche, Brunnen oder auch Seeufer 

in die Spielzonen integriert, ist der Sicherheit der 

Kleinsten besondere Beachtung zu schenken. In 

ihrem Spielbereich muss die Wassertiefe möglichst 

gering sein. Bei max. 20 cm lässt es sich ausge-

zeichnet spielen. Tiefere Wasserbereiche sind mit 

geeigneten Massnahmen zu sichern. Bäche mit 

natürlich belasenen und flachen Ufern beleben die 

Spielzonen. 

6.9 Feuer 

Für Kinder und Jugendliche ist das Spiel mit dem 

Feuer eine besondere Attraktion. Dabei ist jedoch 

immer grosse Vorsicht geboten. Spiele an Feuer-

stellen müssen besonders sorgfältig geplant wer-

den und sollten nur unter Betreuung stattfinden, 

damit die Sicherheit von Menschen, Bauten und 

Geräten gewährleistet ist. Die Erfahrungen, die die 

Kinder mit dem Feuer machen können, haben je-

doch präventive Wirkung, weil sie dessen Gefahren 

und Schönheit hautnah erleben können. 

 

Abbildung 9 
Am Wasser 

Quelle: bfu 
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7. Behinderte in Spielräumen 

Behinderte Menschen leben mit einem körperli-

chen, geistigen oder sozialen Handicap. Das Ab-

weichen vom «Normalen» ist individuell, jede Be-

hinderung ist ein Einzelfall. Behinderte haben die 

gleichen Bedürfnisse wie Nichtbehinderte, ihre 

Eingliederung in die Gesellschaft wird jedoch durch 

mannigfache Hindernisse erschwert. 

Rücksicht auf verschiedene Behinderungen: Bei 

Planung und Bau eines Spielplatzes sollte auch auf 

die Behinderten Rücksicht genommen werden, 

damit ihn alle – Behinderte wie Nichtbehinderte – 

barrierefrei erreichen und gleichermassen nutzen 

können. Spielplätze oder Geräte speziell für Behin-

derte müssen auf die jeweiligen Benutzerinnen und 

Benutzer abgestimmt werden: Was für einen kör-

perlich behinderten Menschen geeignet ist, kann 

für einen Sehbehinderten zur Falle werden. Bauli-

che Hilfen wie Geländer, unterschiedliche Boden-

beläge, Farbgebung oder Mauern erleichtern Letz-

teren die Orientierung und erlauben zudem eine 

abwechslungsreiche Gestaltung der Spielplätze. 

Detaillierte Informationen geben z. B. Pro Juven-

tute oder Pro Infirmis in Zürich. 

8. Pausenhof / Schulhausumgebung 

Ein Pausenplatz muss vielen Anliegen gerecht wer-

den. Er ist vorab Spiel- und Erholungsraum für 

Kinder und Lehrpersonen während des Schulall-

tags. Darüber hinaus kann oder soll er auch ein 

geschützter Bewegungsraum für Kinder, Jugend-

liche und Erwachsene jeden Alters sein.  

Aggressionen abbauen: Leider sind Pausenplätze 

oft triste Anlagen mit einem hohen Anteil an ver-

siegelten Flächen, die ihrer Bestimmung als Aus-

gleich zu den Schulstunden nur unzureichend ge-

recht werden. Die Kinder können ihren Bewe-

gungsdrang nur durch Laufen und Raufen ausle-

ben, was keinesfalls zum Abbau von Aggressionen 

beiträgt.  

Anforderungen an Pausenplätze: Den Bedürfnissen 

der verschiedenen Altersgruppen nach Bewe-

gungsspielen, Erholung und Rückzugsorten, wo die 

Kinder sich in Gruppen oder allein aufhalten kön-

nen, muss auf einem Pausenplatz Rechnung getra-

gen werden. Damit sich die Schüler bei schönem 

und schlechtem Wetter auf einem Schulhof wohl 

fühlen, ist bei Neuanlagen oder der Umgestaltung 

bestehender Anlagen ein den Anforderungen der 

Kinder entsprechendes Spielangebot sorgfältig zu 

planen. Auf harmonischen Schul- und Spielanlagen 

Abbildung 10 
Spielgerät – geeignet für behinderte und nichtbehinderte Kinder  

Abbildung 11 
Pausenhof 

Quelle: bfu Quelle: bfu 
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mit Anregungen zu zusätzlichen Spielen geht die 

Aggressivität zurück.  

Natur auf Pausenplätzen: Abwechslungsreiche 

Spielzonen sollten auch naturnah gestaltete Berei-

che aufweisen. Das ist insbesondere von Bedeu-

tung im Zusammenhang mit der hohen Sensibilisie-

rung von Kindern und Jugendlichen für die Belange 

des Natur- und Umweltschutzes. Diese erfreuliche 

Bewusstseinsbildung, zu der die Schulen einen 

wesentlichen Anteil beitragen, ist eine zusätzliche 

Herausforderung für Pausenplatzplaner. Ein Pau-

senplatz muss Mehrfachnutzungen zulassen. Es 

sind verschiedene Zonen und Aussenräume anzu-

bieten. Auf Hartbelägen können Bewegungsspiele 

mit Bällen oder mit Skates ausgeübt werden. Diese 

Flächen können allenfalls auch für die Turnstunde 

oder den Sportverein und in Ausnahmefällen bei 

Veranstaltungen als Parkplatz genutzt werden. 

Gehwege können z. B. als Kurzstreckenbahn die-

nen. Zufahrtswege und Parkplätze für die Lehr-

personen sollten baulich von den Spielzonen der 

Kinder abgetrennt werden. 

9. Bolzplätze 

Sport und Spiel: Öffentlicher Raum muss so gestal-

tet sein, dass alle Altersgruppen Möglichkeiten zu 

sportlich–spielerischer Betätigung erhalten. Darum 

sollte man Freizeitbereiche nicht nur mit Kinder-

spielgeräten ausstatten. Gerade grössere Kinder 

und Jugendliche, aber auch Erwachsene üben ger-

ne sportlich-spielerische Aktivitäten aus. Es ist rat-

sam, als Ergänzung zu konventionellen Spielbe-

reichen Einrichtungen und Geräte anzuschaffen, 

die diesen Bedürfnissen Rechnung tragen und z. B. 

folgende Aktivitäten erlauben: Basket-, Street- und 

Fussball, Tischtennis, Inline-Skating und Skateboar-

ding, Klettern und viele andere mehr (Spiel und 

Bewegung, S. 53). Diese Einrichtungen können 

zudem auch von Schulen in den Pausen und für 

den Turnunterricht genutzt werden.  

Spiele und Geräusche: In Wohngebieten sollten 

Plätze für lärmintensive Spiele unbedingt in einer 

gewissen Distanz zu den Wohnungen liegen, da 

die Lärmempfindlichkeit und Toleranz der Bewoh-

ner sehr unterschiedlich sein kann. 

10. Funktion der Spielgeräte 

Spielgeräte haben v. a. die Aufgabe, die oft sehr 

mangelhaften Bewegungs-, Kommunikations- und 

Spielmöglichkeiten in der Wohnumgebung auszu-

gleichen. Kinder benötigen in der Regel nicht viel 

für unbeschwerte Spielstunden. Eine angemessene 

Abwechslung von Spielelementen fördert die Fan-

tasie am besten. Ein naturnaher Spielplatz bietet 

dafür schon ausgezeichnete Möglichkeiten, kann 

aber mit Spielgeräten oder -elementen sinnvoll 

ergänzt werden. 

Spielgeräte für Behinderte: Die meisten Spielgeräte 

würden sich auch für die Nutzung durch Behin-

derte eignen, wenn gewisse Anforderungen erfüllt 

wären. Frühzeitig in die Planung einbezogene 

Grundüberlegungen ermöglichen eine sinnvolle 

Berücksichtigung der verschiedenen Bedürfnisse 

von Behinderten und Nichtbehinderten. 

Abbildung 12 
Freianlage 

Quelle: bfu 
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10.1 Klettern 

Klettern unterstützt die Entwicklung des Bewe-

gungsablaufs. Beim Klettern ergibt sich in der Re-

gel eine «3-Punkte-Haltung» (2 Hände, 1 Fuss oder 

1 Hand, 2 Füsse). Das Kind findet so sein Gleich-

gewicht und erfährt sein Eigengewicht. Es lernt 

seine Kraft, seine Fertigkeit und seinen Mut ken-

nen. Dies kann es z. B. an einem Baum, Kletternetz 

oder Drehbaum erfahren. 

10.2 Balancierelemente 

Balancierelemente bringen Kinder auf abenteuerli-

che Art von einem Punkt zum anderen. Dies kann 

auf kleinen Randsteinen, Mauern oder Balancebal-

ken geschehen. Balancieren ist auch für Behinderte 

geeignet. 

10.3 Tunnels 

Tunnels erzeugen beim Betreten und Verlassen das 

Gefühl von intensiver Veränderung der räumlichen 

Verhältnisse. Sie beanspruchen alle Sinne. Wenn 

Tunnels mehr als einen Ein- und Ausgang aufwei-

sen und sich mehrmals im Innern verzweigen, ha-

ben sie sogar labyrinthartigen Charakter. Tunnelar-

tige Situationen können geschaffen werden, indem 

man Wege und Gänge in Sträuchern und Hecken 

anlegt. In Tunnels in Hügelkuppen stellt der Über-

gang von der Tunnelröhre zum Terrain immer ein 

Sicherheitsproblem dar und die Unterhaltsarbeiten 

sind nur schwer durchzuführen. 

10.4 Schaukeln 

Schaukeln erlauben ein rhythmisches Hin und Her, 

ein Sichvergessen. Beim um die Wette Schaukeln 

können die physikalischen Grenzen erfahren wer-

den. Es eignen sich Einzelschaukeln, doppelte Hän-

gesitze oder Hängematten, die auch für Behinderte 

zugänglich sind. 

10.5 Rutschen 

Auf Rutschen erleben Kinder Schwerkraft und Ge-

schwindigkeit. Eine an den Hügel gelegte Rutsche 

bietet verschiedene Aufstiegsmöglichkeiten und 

hat dadurch ergänzenden Spielwert. Wegen der 

Sonneneinstrahlung sollten Rutschen immer unter 

Bäumen stehen oder gegen Norden orientiert sein. 

Mit flachen Ein- und Ausstiegen sind solche Geräte 

für Behinderte geeignet. 

Abbildung 13 
Kletterturm 

Abbildung 14 
Weidentunnel 

Quelle: bfu Quelle: bfu 
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10.6 Wippen 

Wippen fördern das Gleichgewicht und das Zu-

sammenspiel mit dem Gegenüber. Es gibt ver-

schiedene Wippen, die für Abwechslung sorgen: 

Laufsteg-, Sitz- oder Federwippen. Auch auf Hasel-

sträuchern, die ein gewisses Alter haben müssen, 

lässt sich ausgezeichnet wippen. Spezielle Feder-

wippen können von Behinderten ebenfalls benutzt 

werden. 

10.7 Sinnesspiele 

Klang-, Tast- und visuelle Spiele bieten als Ergän-

zung zu den herkömmlichen Spielgeräten eine 

ideale Abwechslung für die Sinnesorgane. Sie sind 

nicht nur für die Kleinen eine grosse Attraktion. 

Solche Spielelemente können auf Bodenhöhe, als 

Raumtrenner, an Wegrändern oder als Palisaden 

eingebaut werden. Sie sollten so platziert sein, dass 

die Töne die Anwohner nicht stören. Die Klangkör-

per selber dürfen auch nicht zu nahe an Lärmquel-

len stehen, sonst verliert das Spiel an Reiz. Sinnes-

spiele sind für Behinderte eine sinnvolle Alternative 

zu Bewegungsspielen. 

11. Zugänge und Einfriedungen 

Kinder sind durch ihren Spieltrieb oft derart abge-

lenkt, dass sie alles andere um sich herum verges-

sen. Sie realisieren z. B. nicht, dass sie das Spiel-

platzareal verlassen, und rennen auf die Strasse. 

Oder sie sind vom Element Wasser so fasziniert, 

dass sie alle Vorsicht vergessen und hineinfallen. 

Zum Spielen ausgewiesene Flächen sind deshalb 

gegenüber Strassen, Parkplätzen, Bahnlinien, tiefe-

ren Gewässern, Abgründen oder ähnlichen Gefah-

renstellen mit einer wirksamen Einfriedung zu si-

chern. 

Empfehlungen: 

 Aus Sicherheitsgründen sollten Spielbereiche 

den Anforderungen entsprechend mit einer Ein-

friedung gesichert werden. 

 Die Umfriedungen können unterschiedlich ges-

taltet sein. Verschiedenste Materialien, die nicht 

zum Beklettern verleiten, sind denkbar. Spitze 

Zäune und Stacheldraht sind im Spielbereich 

von Kindern verboten. 

 Eine Zaunhöhe von 100–120 cm kann als sinn-

voll erachtet werden. 

 

 

Abbildung 15 
Grosswippe 

Abbildung 16 
Schikane 

Quelle: bfu Quelle: bfu 
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 Ballspielbereiche sind mit Ballfängern abzuschir-

men. 

 Der Eingang zu Spielräumen sollte abseits vom 

Durchgangsverkehr liegen; zum Verkehrsbe-

reich hin sollte eine Abstandszone vorhanden 

sein. 

 Liegen Ausgänge von Kinderspielplätzen direkt 

an Strassen, sind Tore oder Abschrankungen 

vorzusehen. 

 Ein- und Ausgänge sind so zu sichern, dass 

Kinder die Abschrankung als Hindernis verste-

hen und ihnen somit das Verlassen des Platzes 

klar bewusst wird. 

 Durchfahrbreiten in Wegrichtung müssen mind. 

120 cm betragen, die Distanz zwischen den 

zwei Elementen einer Schikane mind. 170 cm. 

Der Zugang muss sowohl für Kinderwagen als 

auch für Behinderte gewährleistet und hinder-

nisfrei sein.  

 Zugänge und Einfriedungen sollten nicht als 

ergänzende Spieleinrichtung gestaltet werden. 

 Bei den Ausgängen sind auch die minimalen 

Sichtweiten zu berücksichtigen (entsprechende 

Normen der Vereinigung Schweizerischer Stras-

senfachleute VSS resp. bfu-Pilotstudie R 9917 

«Betrieb von Kreuzungen mit Rechtsvortritt»). 

 Grenzen Kinderspielplätze an Strassen (z. B. 

schwach belastete Quartierstrassen), so können 

allenfalls Verkehrsberuhigungsmassnahmen 

oder die Einführung von Tempo 30 geprüft 

werden. Dazu gibt es verschiedene Do-

kumentationen und VSS-Normen.  

 Für Pflege- und Hilfsfahrzeuge sind Zufahrten 

zu planen. Die notwendigen Toröffnungen sind 

vorzusehen und Fahrflächen mit einem tragfä-

higen Aufbau (Unterkonstruktion) auszustatten. 

 

11.1 Spielplatztafel 

Eine Spielplatztafel sollte beim Eingang aufgestellt 

werden. Auf den ersten Blick scheint eine Hinweis-

tafel für die Sicherheit eines Spielplatzes eher un-

wichtig zu sein. Wenn jedoch die Benutzerinnen 

und Benutzer wissen, wem sie eine allfällige Ab-

nutzung, einen Vandalenakt oder hygienische 

Probleme melden können, macht eine solche Tafel 

Sinn für die Prävention oder die Werterhaltung 

einer Anlage. Auf der Hinweistafel stehen Name 

und Telefonnummer der Person, die für den Unter-

halt der Anlage verantwortlich ist. Die Spielplatzta-

feln können mit Piktogrammen ergänzt werden, 

die gewisse Verhaltensregeln auch für Kinder ver-

ständlich machen, so z. B. das strikte Tragverbot 

von Helmen auf Spielgeräten. 

 

 

 

 

  

Abbildung 17 
Spielplatztafel 

Quelle: bfu 
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IV. Sicherheitstechnische Informationen 

1. Vorgehen bei der Einrichtung von 

Spielräumen 

Grosse Sicherheit und hoher Spielwert auf Anlagen 

für Kinder verlangen eine durchdachte Planung, 

sorgfältige Ausführung und gesicherten Unterhalt. 

Bei der Planung und dem Bau lohnt es sich, die 

entsprechenden Fachleute beizuziehen und Tipps 

und Hinweise von Spielplatzplanern, Spezialisten 

und Geräteherstellern einzuholen. 

Vorbereitung: 

 Geeignetes Grundstück suchen 

 Abklären, ob eine Baubewilligung notwendig 

ist 

 Finanzielle Bedürfnisse abklären (10 Prozent 

des Kaufpreises der Geräte für die Unterhalts-

arbeiten einkalkulieren) 

 Anlage und Auswahl der Spiel- und Ausstat-

tungselemente planen 

 Statik von einem Fachmann berechnen oder 

kontrollieren lassen 

Vor der Auftragsvergabe für Spielplatzgeräte beim 

Hersteller oder Vertreiber folgende Informationen 

verlangen: 

 erforderlicher Mindestraum (Geräte-, Frei- und 

Fallraum) 

 Anforderungen an Böden (Fallschutzmaterial) 

 vorgesehene Altersgruppe 

 Zertifikat, das die Übereinstimmung mit der 

Norm bestätigt 

 

 

 

Bei der Auftragsvergabe den Passus einfügen, dass 

die Geräte und die dazu gehörenden Informations-

papiere den geltenden Normen 

(SN EN 1176: 2008) entsprechen müssen 

(Spielplatzgeräte-Norm, S. 27). Für Kinder unter 

3 Jahren müssen spezielle Massnahmen in Bezug 

auf Fangstellen und Absturzgefahr getroffen wer-

den. Bei Spielgeräten, die für Kinder über 3 Jahre 

konzipiert sind, ist es sinnvoll, die Begleitpersonen 

von jüngeren Kindern mit einer Hinweistafel darauf 

aufmerksam zu machen, dass sie die Kleinen be-

sonders intensiv beaufsichtigen müssen. 

Ausführung/Unterhalt/Pflege: 

 Gelände modellieren und gestalten 

 Wege, Treppen, Ausrüstungselemente (z. B. 

Sitzgelegenheiten) und Wasserstellen anlegen 

 Spielelemente einbauen 

 Bepflanzung vornehmen 

 Verantwortung für Kontrolle, Wartung und 

Reparaturen festlegen 

 Pflichtenheft und Checkliste für die Unter-

haltsarbeiten erstellen (Wartung und Betrieb, 

S. 48) 

Die Unterhaltsarbeiten gehören ebenfalls zu den 

sicherheitstechnischen Aspekten (Wartung und 

Betrieb, S. 48 ). Spielgeräte sind nicht ein «Perpe-

tuum mobile», sondern werden abgenützt. Zur 

Werterhaltung und damit Unfälle möglichst ver-

mieden werden können, sind die notwendigen 

Unterhaltsarbeiten regelmässig auszuführen. 
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2. Spielplatzgeräte-Norm 

2.1 Spielplatzgeräte-Norm 1176: 2008, 

Teil 1 bis Teil 7 

Schweizer Norm: SN EN 1176: 2008 (Teile 1 – 7 

und neu Teile 10 + 11) gilt für Spielplatzgeräte und 

Spielplatzböden, die für einzelne und gemeinsame 

Benutzung durch Kinder vorgesehen sind. Sie 

schliesst aber Abenteuerspielplätze aus, die mit 

Personal besetzt sind, und Geräte, die in der 

Norm SN EN 71-8 als Spielzeug definiert sind 

(Spielzeug, Schaukeln, Rutschen usw. für den pri-

vaten Gebrauch). 

 SN EN 1176-1: 2008 Spielplatzgeräte und Spiel-

platzböden Teil 1 / Allgemeine technische An-

forderungen und Prüfverfahren 

 SN EN 1176-2: 2008 Spielplatzgeräte und Spiel-

platzböden Teil 2 / Zusätzliche besondere  

sicherheitstechnische Anforderungen und Prüf-

verfahren für Schaukeln 

 SN EN 1176-3: 2008 Spielplatzgeräte und Spiel-

platzböden Teil 3 / Zusätzliche besondere  

sicherheitstechnische Anforderungen und Prüf-

verfahren für Rutschen 

 SN EN 1176-4: 2008 Spielplatzgeräte und Spiel-

platzböden Teil 4 / Zusätzliche besondere  

sicherheitstechnische Anforderungen und Prüf-

verfahren für Seilbahnen 

 SN EN 1176-5: 2008 Spielplatzgeräte und Spiel-

platzböden Teil 5 / Zusätzliche besondere 

sicherheitstechnische Anforderungen und Prüf-

verfahren für Karussells 

 SN EN 1176-6: 2008 Spielplatzgeräte und Spiel-

platzböden Teil 6 / Zusätzliche besondere  

sicherheitstechnische Anforderungen und Prüf-

verfahren für Wippen 

 SN EN 1176-7: 2008 Spielplatzgeräte und 

Spielplatzböden Teil 7 / Anleitung für Installa-

tion, Inspektion, Wartung und Betrieb 

2.2 Zusätzliche Normen 1176: 2008, 

Teil 10 und Teil 11 

Die SN EN-Normen wurden mit der Überarbeitung 

im Jahr 2008 durch 2 neue zusätzliche Normen 

ergänzt. Da diese Indoor-Spielgeräte und Raum-

netze behandeln, werden sie in dieser Dokumenta-

tion nur erwähnt, aber nicht im Detail erläutert. 

 SN EN Norm 1176-10: 2008 Spielplatzgeräte 

und Spielplatzböden Teil 10 / Zusätzliche be-

sondere sicherheitstechnische Anforderungen 

und Prüfverfahren für vollständig umschlossene 

Spielgeräte  

 SN EN Norm 1176-11: 2008 Spielplatzgeräte 

und Spielplatzböden Teil 11 / Zusätzliche be-

sondere sicherheitstechnische Anforderungen 

und Prüfverfahren für Raumnetze 

Sicherheitsnachweise: 

Prüfzertifikate müssen durch ein anerkanntes Prüf-

institut ausgestellt werden. Jene von europäischen 

Instituten haben in der Schweiz ebenfalls Gültig-

keit. Fabrikanten haben die Möglichkeit, eine 

Selbstzertifizierung vorzunehmen oder durch ein 

Prüfinstitut die Übereinstimmung der Spielplatzge-

räte mit SN EN 1176: 2008 zu deklarieren. 

2.3 Stossdämpfende Spielplatzböden 

 SN EN 1177: 2008 Stossdämpfende Spielplatz-

böden / Bestimmung der kritischen Fallschutz-

höhe 
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3. Definitionen (SN EN 1176-1: 2008) 

Freiraum: Raum, der von einem Benutzer einge-

nommen werden kann, während er eine vom Ge-

rät erzwungene Bewegung vollzieht, z. B. rutschen, 

schaukeln, wippen (Freiraum, S. 34). 

Fallraum: Der Raum im, auf oder um das Gerät 

herum, in den ein Benutzer beim Sturz von einem 

erhöhten Teil des Gerätes fallen kann (Fallraum, 

S. 34). 

Geräteraum: Der Raum, der durch das Gerät in 

Anspruch genommen wird. 

Freie Fallhöhe: Bei der Bestimmung der freien Fall-

höhe müssen die möglichen Bewegungen des Ge-

rätes und des Benutzers berücksichtigt werden. Im 

Allgemeinen bedeutet dies, dass die maximale 

Bewegung des Gerätes massgebend sein muss. Die 

freie Fallhöhe darf 3 m nicht überschreiten (Tabelle 

1, S. 28). 

Kritische Fallhöhe: Maximale Fallhöhe, für die der 

Spielplatzboden ein ausreichendes Mass an Stoss-

dämpfung bietet. 

Plattform: Erhöhte Standfläche, auf der ein oder  

mehrere Benutzer ohne Notwendigkeit einer Hal-

temöglichkeit für die Hand stehen kann/können. 

Klettergeräte: Spielgerät, das dem Benutzer er-

laubt, sich auf ihm oder in ihm mit Hand- und Fuss-

/Bein-Unterstützung zu bewegen und das mind. 

3 Kontaktpunkte erfordert, von denen einer eine 

Hand ist. 

Handlauf: Führung, die dem Benutzer helfen soll, 

das Gleichgewicht zu halten. 

Geländer: Sicherung, die einen Absturz von Perso-

nen verhindern soll.  

Brüstung: Sicherung, die einen Absturz und zu-

sätzlich das Hindurchrutschen des Benutzers ver-

hindert.  

Quetschstelle: Stelle, bei der sich Teile so gegen-

einander bewegen, dass Personen oder deren Kör-

perteile gequetscht (geklemmt) werden können. 

Scherstelle: Stelle, bei der sich Geräteteile so an 

einem andern Teil vorbeibewegen, dass Körperteile 

durchtrennt werden können.  

Fangstelle: Gefahrenstelle, an der ein Körperteil 

oder ein Kleidungsstück hängen bleiben kann. 

Tabelle 1 
Kritische Fallhöhen 

stehend sitzend hängend kletternd 

Zum Klettern konstruierte Geräte dürfen keine Positionen erlauben mit einer Fallhöhe von mehr als 300 cm. 

  (wenn volle Körperunterstützung 
nur durch die Hände gegeben ist 
und der ganze Körper bis zur Hand-
grifffläche gehoben werden kann) 

(wenn die Körperunterstützung eine 
Kombination von Füssen/Beinen 
und Händen ist, z. B. an Klettersei-
len oder Rutschstangen) 

Lotrechter Abstand: von der Fuss-
unterstützung zur Fläche darunter 

Lotrechter Abstand: Bei der Auslen-
kung der Sitzfläche von 60° zur 
Fläche darunter 

Lotrechter Abstand: von der Höhe 
der Handunterstützung zur Fläche 
darunter 

Lotrechter Abstand:  
- max. Fussunterstützung: 300 cm 
  zur Fläche darunter 
- max. Handunterstützung: 400 cm  
  zur Fläche darunter 
  (freie Fallhöhe gemessen von der  
  max. Handunterstützung minus  
  100 cm zur Fläche darunter) 

  
    

 Quelle: bfu 



 

bfu-Dokumentation Nr. 2.025 Sicherheitstechnische Informationen 29 

4. Spielgeräte für Kinder unter 3 Jah-

ren (SN EN 1176-1: 2008) 

Kinder unter 3 Jahren müssen normalerweise von 

Begleitpersonen gut überwacht werden. Ist dies 

nicht oder nur bedingt der Fall (z. B. bei speziell für 

Kleinkinder vorgesehenen Spielplätzen), muss die-

sem Umstand Rechnung getragen werden. 

Empfehlungen: 

 Öffnungen bei Geräten müssen ab einer Höhe 

von 60 cm über der Standfläche kleiner als 

8,9 x 15,7 cm oder grösser als 23 x 23 cm sein. 

 Geräte, bei denen die Standebene mehr als 

60 cm über der normalen Spielebene liegt, 

müssen eine Brüstung von mind. 70 cm Höhe 

aufweisen und dürfen nicht leicht bekletterbar 

sein. 

 Bei Treppen müssen von der ersten Stufe an 

beidseitig Brüstungen vorhanden sein. Diese 

müssen auch als Handlauf benutzt werden 

können. 

 Bei Rampen ist auf beiden Seiten eine Brüstung 

von mind. 70 cm Höhe erforderlich, wenn die 

Fallhöhe mehr als 60 cm beträgt. 

 

 

 Spielplatzgeräte, die für die ganz Kleinen nicht 

geeignet sind, können vorbeugend unerreich-

bar gemacht werden, indem der Zugang er-

schwert wird. Für Kleinkinder nicht erreichbar 

sind z. B. Plattformen über 60 cm und Leiter-

sprossen, die 40 cm über dem Boden liegen. 

5. Allgemeine Anforderungen 

(SN EN 1176-1: 2008) 

5.1 Werkstoffe 

Festigkeit eines Gerätes: Die Wahl der Werkstoffe 

und ihre Verwendung sollte in Übereinstimmung 

mit den entsprechenden Europäischen Normen 

erfolgen. Die konstruktive Festigkeit eines Gerätes 

muss entweder rechnerisch oder durch einen Belas-

tungsversuch bzw. beides kombiniert überprüft 

werden (Anhang der Schweizer Norm 

SN EN 1176 - 1: 2008 Spielplatzgeräte und Spiel-

platzböden).  

Werkstoffe: Bei vorauszusehenden sehr hohen 

Temperaturen sind die Werkstoffe so zu wählen, 

dass mögliche Verbrennungen durch direkten 

Hautkontakt vermieden werden. Die verwendeten 

Werkstoffe müssen splitterfrei sein. Holzprodukte: 

Bauteile aus Holz müssen so ausgebildet sein, dass 

Niederschläge ungehindert ablaufen können und 

ein Wasserstau vermieden wird. Bauteile, die für 

die Standsicherheit der Konstruktion von Bedeu-

tung sind und in ständigem Erdkontakt stehen, 

müssen speziell behandelt oder aus Holz mit natür-

licher Widerstandskraft gefertigt sein (z. B. Eibe, 

Yellow oder Western Red Cedar, Edelkastanie, 

Eiche usw., gemäss Norm SN EN 350-2).

Abbildung 18 
Fangstellen für den Kopf von Kleinkindern, keine Öffnung zwi-
schen 8,9 und 23 cm 

 

Quelle: bfu 
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5.2 Beschaffenheit des Geräts 

Holzgeräte müssen aus splitterarmem Holz herge-

stellt sein. Die Oberflächen von Geräten aus ande-

ren Werkstoffen (z. B. Glasfaser) müssen splitterfrei 

sein. Raue Oberflächen dürfen keine Verletzungs-

gefahr darstellen. 

Nägel: Überstehende Nägel, herausragende 

Drahtseile, spitze oder scharfkantige Teile sind 

unzulässig. 

Überstehende Bolzengewinde müssen an jedem 

zugänglichen Geräteteil dauerhaft abgedeckt wer-

den, z. B. mit Hutmuttern. Muttern und Schrau-

benköpfe, die weniger als 8 mm vorstehen, müs-

sen gratfrei, Schweissnähte glatt sein. 

Kanten brechen: Ecken, Kanten sowie überste-

hende Teile an jedem zugänglichen Geräteteil, die 

mehr als 8 mm herausragen und nicht durch be-

nachbarte Flächen abgeschirmt sind und deren 

Abstand zum Ende des überstehenden Teils maxi-

mal 25 mm beträgt, müssen abgerundet sein. Der 

Radius der Abrundung muss mind. 3 mm betragen. 

An zugänglichen Geräteteilen dürfen keine harten 

und scharfkantigen Teile vorhanden sein. 

 

5.3 Absturzsicherung 

Wenn Handläufe, Geländer oder Brüstungen an 

Rampen oder Treppen eingebaut werden, müssen 

sie an der niedrigsten Stelle der Rampe oder Trep-

pe beginnen. 

Handläufe: Sie müssen zwischen 60–85 cm über 

der Standebene verlaufen und gut greifbar sein. 

Dazu darf der Querschnitt jedes Konstruktionse-

lementes, das zum Greifen konstruiert ist, eine 

Breite von 60 mm nicht überschreiten. 

Geländer: Bei Geräten, deren Standebene 100–

200 cm über der Spielebene liegt, muss gemäss 

Norm ein Geländer mit einer Höhe von 60–85 cm 

vorhanden sein (bfu-Empfehlung: mind. 70–

85 cm). 

Brüstung: Bei leicht zugänglichen Geräten muss bei 

einer Absturzhöhe von 60 cm eine Brüstung vor-

handen sein. Bei schwer zugänglichen Geräten, 

deren Standebene mehr als 200 cm über der Spiel-

ebene liegt, muss gemäss Norm eine Brüstung von 

mind. 70 cm Höhe vorhanden sein (bfu-Empfeh-

lung: mind. 80 cm). Das Füllwerk sollte keine Ele-

mente aufweisen, die die Kinder bei Klet-

terversuchen als Stufen benützen können. 

 

 

Tabelle 2 
Absturzsicherung 

Für jedes Alter leicht zugängliches Gerät Nicht leicht zugängliches Gerät 

1. Stossdämpfende Böden gemäss SN EN 1176-1: 2008 
2. Eine Brüstung ist erforderlich 

 

1. Stossdämpfende Böden gemäss SN EN 1176-1: 2008 
2. Eine Brüstung ist erforderlich 
3. Ein Geländer ist erforderlich 

 

 

  

 Quelle: bfu 
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Die Oberkante der Brüstung sollte nicht derart 

gestaltet sein, dass sie die Kinder zum Draufsitzen 

oder -stehen ermutigt. Bei Brüstungen mit Stake-

ten darf der Abstand nicht grösser als 8,9 cm sein. 

Brüstungen müssen ausser bei den Zu- und Ab-

gangsöffnungen eine Standebene vollständig um-

geben. Die Öffnungsbreite darf 50 cm nicht über-

schreiten, ausser ein Geländer ist über der Öffnung 

vorhanden. Bei Treppen, Rampen oder Brücken 

darf die Öffnung nicht grösser als diese Spielele-

mente sein.  

Öffnungen in der Brüstung, die den Zugang zu 

steilen Spielelementen (z. B. Kletternetzen) er-

möglichen, dürfen nicht grösser als 120 cm sein. 

5.4 Zugänglichkeit für Erwachsene 

Hilfestellung bei Brand und Unfall: Geräte müssen 

so konstruiert sein, dass Erwachsene Zugang ha-

ben, um Kindern innerhalb des Gerätes zu helfen. 

Wichtig ist dies insbesondere im Fall eines Brandes 

oder Unfalls. Das Schutzziel besteht darin, das 

Gerät sicher verlassen zu können: Sackgassen sind 

zu vermeiden, eine ausreichende Belüftung ist zu 

garantieren und die Weglänge überschaubar zu 

halten. Bei einer Weglänge von mehr als 2 m müs-

sen zwei unabhängige und nicht verschliessbare 

Zugangsöffnungen mit einem Durchmesser von 

mindestens 50 cm an verschiedenen Seiten des 

Gerätes vorhanden sein, die ohne Hilfsmittel (zum 

Beispiel einer Leiter) erreichbar sind. 

5.5 Bewegliche und vorstehende Teile 

Quetsch- und Scherstellen: Zwischen beweglichen 

Teilen resp. zwischen beweglichen und starren 

Teilen des Gerätes dürfen keine Quetsch- oder 

Scherstellen vorhanden sein. Stossbelastungen 

müssen gedämpft werden.  

Bewegliche Teile bei Hängebrücken: Zwischen den 

beweglichen und starren Teilen einer Hängebrücke 

dürfen keine Fangstellen für Kopf und Finger vor-

handen sein. Die Öffnungen müssen entweder 

grösser als Ø 23 cm oder zwischen 1,2 cm bis 

8,9 cm sein. Die Geräte müssen so gebaut sein, 

dass Öffnungen keine Fangstellen für Kopf oder 

Hals bilden, weder in der Bewegung Kopf voran 

noch Füsse voran.  

 

 

 

Tabelle 3 
Zugangs- und Ausgangsöffnungen in Brüstungen 

Maximale Öffnungsbreite 50 cm  
ohne Geländer 

Grössere Öffnungen als 50 cm  
benötigen ein Geländer 

Maximale Öffnungsbreite  
in Brüstungen 120 cm 

 

   

 Quelle: bfu 
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Vorstehende Teile: Überstehende, spitze oder 

scharfkantige Teile sind unzulässig. Raue Oberflä-

chen dürfen kein Verletzungsrisiko darstellen. 

Überstehende Bolzengewinde müssen dauerhaft 

abgedeckt sein, sofern sie sich innerhalb eines zu-

gänglichen Geräteteils befinden. Es dürfen keine 

Hindernisse in den Raum hineinragen, mit denen 

der Benutzer nicht rechnet und an denen er sich 

durch Anstossen verletzen kann. 

5.6 Fangstellen 

Die Geräteteile müssen so gebaut sein, dass Öff-

nungen keine Fangstellen darstellen. Die Beurtei-

lung von Fangstellen für Finger, Kopf, Hals, Fuss, 

Bein oder Haaren erfolgt mit verschiedenen Prüf-

körpern. Deren Anwendung erfordert Fachwissen.  

Fangstellen für den ganzen Körper: Nirgends, wo 

Kinder durchkriechen können, dürfen gefährliche 

Situationen entstehen. Erwachsene Personen müs-

sen im Notfall helfen können. Für Tunnels gelten 

die folgenden Anforderungen der Tabelle 4, S. 32: 

 

 Bei einer Neigung (Schräge) von mehr als 15° 

müssen Griffe oder Stufen im Tunnel vorhan-

den sein.  

 Geschlossene Tunnelrutschen müssen eine lich-

te Höhe und eine lichte Breite von mind. 75 cm 

haben. 

Fangstellen für Finger: Keine Löcher von Ø 8–

25 mm im Freiraum, wo der Benutzer eine er-

zwungene Bewegung ausführt, und/oder wo die 

untere Kante der Löcher mehr als 100 cm über der 

möglichen Sturzfläche liegt. Rohröffnungen müs-

sen fest verschlossen werden (Deckel nur mit 

Werkzeug entfernbar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 4 
Tunnels: Fangstellen für den ganzen Körper 

Enden Tunnellänge Innenmass 
lichte Höhe 
und Breite 

Schräge 

ein Ende geschlossen bis 200 cm ≥ 75  cm bis 5° 
nur aufwärts 

beide Enden offen bis 100 cm ≥ 40 cm bis 15° 

beide Enden offen bis 200 cm ≥ 50 cm bis 15° 

beide Enden offen > 200 cm ≥ 75 cm bis 15° 

    

 

Abbildung 19 
Hängebrücke 

 

 
1 Starre Seitenteile 3 Starre Seitenteile 
2 Hängebrücke 4 Durchmesser mind. 230 mm 

Quelle: bfu Quelle: bfu 
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Quelle: bfu © bfu 2009 Quelle: bfu © bfu 2009 

Abbildung 20 
Fangstellenübersicht 

 
Quelle: bfu 
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Fangstellen für Kopf, Hals, Beine und Füsse: Ab 

einer Höhe von 60 cm über der Standfläche muss 

auf Fangstellen geachtet werden:  

 allseitig umschlossene Öffnungen, durch die der 

Benutzer mit dem Kopf oder den Füssen voran 

rutschen kann 

 teilweise umschlossene und V-förmige Öffnun-

gen 

 Scherstellen und bewegliche Öffnungen (z. B. 

bei Hängebrücken) 

 keine vollständig umschlossenen Öffnungen in 

einem Bereich von Ø 13 bis Ø 23 cm 

 keine vollständig umschlossenen Öffnungen in 

den Bereichen 8,9 x 15,7 cm oder grösser als 

Ø 23 cm 

 keine vertikalen, nach oben offenen Spalten 

zwischen 4,5 und 23 cm  

 Zwischenraum von mind. 40 cm vom bewegli-

chen Gerät zum Boden einhalten 

Fangstellen für Kleidung und Haare: Geräte müs-

sen so konstruiert sein, dass keine V-förmigen Öff-

nungen oder Spalten vorhanden sind, in denen 

Kleidung oder Haare hängen bleiben können, be-

vor oder wenn der Benutzer eine erzwungene Be-

wegung ausführt (z. B. bei Rutschen, Kletter-

stangen usw.). Spindeln oder andere drehende  

 

Teile müssen mit geeigneten Abdeckungen verse-

hen sein, die ein Aufwickeln von Kleidungsstücken 

oder Haaren verhindern. 

5.7 Freiraum 

Wenn nichts anderes festgelegt ist, wird der Frei-

raum eines Benutzers als Reihe von zylindrischen 

Räumen definiert. Bei der Bestimmung des Frei-

raums müssen die möglichen Bewegungen des 

Benutzers und des Gerätes berücksichtigt werden 

Abbildung 21 und Tabelle 5, S. 34. 

5.8 Fallraum 

Der Fallraum bei Spielplatzgeräten ist von harten, 

vorstehenden, scharfkantigen Gegenständen, Be-

lagswechseln und anderen Spielgeräten freizuhal-

ten. Die Grösse des Fallraums bzw. der Aufprallflä-

che ist abhängig von der Höhe (Fallschutz ab 

60 cm) und der Bewegung des Gerätes. Bei stati-

schen Geräten (z. B. Plattform, Klettergerät, Ram-

pen, Treppen usw.) beträgt die Länge des Fall-

raums mind. 150  cm. Bei freien Fallhöhen ab 150 

– 300 cm (max. zulässige Fallhöhe) muss der Fall-

raum verlängert werden.  

Der Fallraum berechnet sich nach der Formel: 

x = 3
2 Fallhöhe + 50 cm  

Tabelle 5 
Freiräume 

Art der 
Benützung 

Radius r Höhe h 

stehend 100 cm 180 cm 

sitzend 100 cm 150 cm 

hängend 50 cm 30 cm über der Hängeposition 

hängend 50 cm 180 cm unter der Hängeposition 

hängend 35 cm Kletterstange 

   

 

Abbildung 21 
Masse eines Zylinders zur Bestimmung des Freiraumes 

h = 150 cm  

Quelle: bfu Quelle: bfu 
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Weitere Anforderungen an Fallräume: 

 Der Fallraum muss frei sein von Hindernissen, 

die den Benutzer bei Stürzen verletzen könnten. 

 Das Oberflächenmaterial der Aufprallfläche 

muss den Anforderungen an die Stossdämp-

fung genügen. 

Schutzmassnahmen: Freiräume (Freiraum, S. 34) 

dürfen sich nicht überschneiden. Innerhalb der 

Freiräume dürfen sich keine weiteren Gegenstände 

(z. B. Äste) befinden. Auch dürfen sie nicht durch 

Wegführungen unterbrochen werden.  

Generell: 

 Freiräume und Freiräume dürfen sich nicht 

überschneiden. 

 Freiräume und Fallräume dürfen sich in der 

Regel nicht überschneiden. 

 Fallräume und Fallräume dürfen sich in der Re-

gel überschneiden. 

 

 

 

 

5.9 Leitern, Treppen, Seile und Ketten 

Leitern: Die Abstände zwischen Sprossen oder Stu-

fen dürfen nicht zu Fangstellen für den Kopf wer-

den. Ideal bei Leitern sind Zwischenräume von 23–

28 cm. Holzteile müssen formschlüssige, gegen 

Verdrehen und Verschieben gesicherte Verbindun-

gen haben, das heisst, ausschliessliche Verbindun-

gen durch Holzschrauben oder Nägel sind nicht 

zulässig. Bei nahezu senkrechten Leitern dürfen die 

Sprossen eine maximale Trittflächenbreite von 6 cm 

haben und für einen korrekten Halt des Fusses 

muss ein hindernisfreier Raum von mind. 9 cm 

vorhanden sein. Die Leiterwangen bis auf die Höhe 

des Geländers oder der Brüstung verlängern. 

Treppen: Die Stufentiefe muss mind. 14 cm betra-

gen und mögliche Fangstellen für den Kopf 

(Fangstellen, S. 32) müssen verhindert werden. Ein 

Geländer bzw. eine Brüstung – für Spielplatzge-

räte, die für Kinder unter 3 Jahren zugänglich sind 

(Absturzsicherung, S. 30) – muss beidseitig vor-

handen sein, wenn der Treppenlauf mehr als 

100 cm bzw. 60 cm über dem Boden liegt. Bei 

langen Treppenläufen müssen Zwischenplattfor-

men in Höhenstufen von maximal 200 cm einge-

baut werden, wobei der Treppenverlauf nicht 

durchgängig sein darf (nachfolgende Treppe um 

Abbildung 22 
Plattform mit Fallraum 

Abbildung 23 
Kettenglieder 

Quelle: bfu Quelle: bfu 
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eine Treppenbreite versetzen oder eine Richtungs-

änderung von 90° einbauen). 

Rampen müssen einen konstanten Neigungswinkel 

(max. 38°) aufweisen. Geländer (Absturzsicherung, 

S. 30) müssen von Beginn der Rampe an vorhan-

den sein. Rampen müssen über die Breite mög-

lichst horizontal und auf der Gehfläche müssen 

Vorkehrungen vorhanden sein, die die Trittsicher-

heit verbessern.  

Schwingseile dürfen nicht mit Schaukeln im selben 

Gestell kombiniert werden. Hangelseile, Kletter-

taue, Kletternetze sollten (wegen Vandalismus) aus 

faserummantelten Stahlseilen bestehen, das heisst, 

alle Litzen sind mit Garnen aus synthetischen oder 

natürlichen Fasern zu ummanteln. Schwingseile 

(nur am oberen Ende befestigt) mit einer Länge 

von 200– 400 cm müssen einen Abstand von min-

destens 100 cm zu anderen Geräteteilen haben. 

Der Seildurchmesser muss zwischen Ø 2,5 und 

4,5 cm liegen.  

Klettertaue müssen an beiden Enden befestigt 

werden. Der Seildurchmesser muss zwischen Ø 1,6 

und 4,5 cm liegen. Kletternetze dürfen keine Fang-

stellen aufweisen. Die Maschenweite bei Kletter- 

oder horizontalen Netzen muss sehr eng (weniger 

als 12 cm) oder so gross gewählt werden, dass ein 

runder Prüfkörper von Ø 23 cm ohne Kraftauf-

wand durch die Maschen gestossen werden kann. 

Der Seildurchmesser muss zwischen Ø 1,6 und 

4,5 cm liegen. Ketten dürfen keine Öffnung grös-

ser als 8,6 mm (in jeder Richtung gemessen) auf-

weisen, ausser an den Verbindungsstellen. Hier 

müssen die Öffnungen kleiner als 8,6 oder grösser 

als 12 mm sein ( Abbildung 23, S. 35). 

5.10 Abgehängte Balken 

Abgehängte Balken werden als schwer betrachtet, 

wenn sie eine Masse von 25 kg oder mehr haben. 

Unter einem schweren abgehängten Balken muss 

die Bodenfreiheit ab der Unterkante, am tiefsten 

Punkt des schwingenden Balkens, mind. 40 cm 

betragen. Der Bewegungsbereich darf nach hinten 

und vorne sowie pro Seite nicht mehr als 10 cm 

betragen und nicht über den Tragpfosten hinaus 

ragen. Der Abstand zwischen den Tragpfosten und 

dem schweren abgehängten Balken muss im ge-

samten Bewegungsbereich mind. 23 cm betragen. 

Alle Kanten des Balkens müssen mit einem Radius 

von 5 cm gerundet sein. 

5.11 Schutz vor Verletzungen aufgrund 

anderer Bewegungsarten 

Der Raum im, auf oder ums Gerät, der vom Be-

nutzer eingenommen werden kann, darf keine 

Hindernisse aufweisen, mit denen dieser nicht 

rechnet und die beim Hineinrennen oder bei einem 

Aufprall zu Verletzungen führen können. 

Abbildung 24 
Beispiel eines schweren abgehängten Balkens 

Abbildung 25 
Unerwartete Hindernisse 

Quelle: bfu Quelle: bfu 
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6. Stossdämpfende Spielplatzböden 

(SN EN 1176-1: 2008) 

Fallhöhe-Fallfläche: Gemäss der Norm 

SN EN 1176 - 1: 2008 muss das Oberflächenmate-

rial der Aufprallflächen in den Fallräumen eine 

genügende Stossdämpfung aufweisen. Die Mes-

sung der Stossdämpfung erfolgt nach der Norm 

SN EN 1177: 2008. Die dem Bodenmaterial zuge-

ordnete kritische Fallhöhe muss gleich oder grösser 

sein als die freie Fallhöhe des Gerätes.  

Sicherheitstechnische Anforderungen: 

 Die Einstreutiefe von losen Fallschutzmaterialien 

wie Sand, Kies, Rinden- oder Holzschnitzel muss 

auf die max. Fallhöhe abgestimmt sein.  

 Lose Fallschutzmaterialien müssen zwischen-

durch aufgelockert und von Zeit zu Zeit aus-

gewechselt werden. 

 

6.1 Anwendung verschiedener stoss-

dämpfender Spielplatzböden 

Gemäss der Schweizer Norm SN EN 1176-1: 2008 

müssen für die stossdämpfenden Bodenmaterialien 

wie Rasen, Rindenschnitzel, Holzschnitzel, Sand 

und Kies keine Messergebnisse nach SN EN 1177 

vorgelegt werden. Verschiedene Forschungsanstal-

ten haben diese Materialien gemessen und es ste-

hen allgemeingültige Werte zur Verfügung (Tabelle 

6, S. 37). Unter Spielgeräten mit einer freien Fall-

höhe von nicht mehr als 60 cm ist keine Prüfung 

der kritischen Fallhöhe des Bodens erforderlich, 

wenn der Körper des Benutzers keiner erzwunge-

nen Bewegung ausgesetzt ist. Wenn die Differenz 

der freien Fallhöhe zwischen zwei angrenzenden 

Plattformen mehr als 100 cm misst, muss die Ober-

fläche der unteren Plattform die nötigen stoss-

dämpfenden Eigenschaften aufweisen.  

  

Tabelle 6 
Anwendung verschiedener Bodenbeläge 

Material Beschrieb Anwendung Maximale 
Fallhöhe 

Minimale Einstreutiefe 
(Fallschutz + Wegspieleffekt) 

Hartbelag Asphalt, Beton, Pflästerung für Gruppen- und Ballspiele 
kein Belag unter einem Spielgerät  

-- -- 

Naturbelag 
 

Erde, Lehm, Gras oder Rundkies für Gruppen- und Ballspiele sowie 
bei Geräten mit geringen Fallhöhen 

bis 100 cm -- 

Rasen -- bei Geräten und Spielfeldern bis 100 cm -- 

Rundkies Körnung 2 bis 8 mm nach Siebtest 
SN EN 933-1 

unter Spielplatzgeräten bis 200 cm 
bis 300 cm 

20 cm + 10 cm = 30 cm 
30 cm + 10 cm = 40 cm 

Rindenschnitzel ca. 10 cm Länge, Korngrösse 20 bis 80 mm 
in frischem, trockenem und aufgelockertem 
Zustand 

unter Spielplatzgeräten bis 200 cm 
bis 300 cm 

20 cm + 10 cm = 30 cm 
30 cm + 10 cm = 40 cm 

Holzschnitzel  
 

Granulat; Korngrösse 5 bis 30 mm in 
frischem, trockenem und aufgelockertem 
Zustand 

unter Spielplatzgeräten bis 200 cm 
bis 300 cm 

20 cm + 10 cm = 30 cm 
30 cm + 10 cm = 40 cm 

Quarzsand 
 

Körnung 0,2 bis 2,0 mm, Sand ohne Lehm-
anteil; nach Siebtest SN EN 933-1 

unter Spielplatzgeräten bis 200 cm 
bis 300 cm 

20 cm + 10 cm = 30 cm 
30 cm + 10 cm = 40 cm 

Fallschutzplatten und 
fest eingebaute 
Fallschutzbeläge 

siehe bfu–Liste «Künstliche Fall-
schutzmaterialien»; (Norm SN EN 1177), 
auf Fallhöhe abgestimmt 

unter Spielplatzgeräten bis 300 cm Dicke der Beläge je nach 
Labormessergebnisse und 
Prüfzertifikat 

     

 Quelle: bfu 
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6.2 Schaukeln (SN EN 1176-2: 2008) 

6.2.1 Allgemeine Anforderungen 

Eine Schaukel ist ein sich bewegendes Gerät, bei 

dem das Gewicht des Benutzers an einem Drehge-

lenk oder Universalgelenk hängend getragen wird. 

Es werden dabei vier verschiedene Schaukeltypen 

unterschieden (Tabelle 7, S. 39). Sicherheitstechni-

sche Anforderungen: 

 Bodenfreiheit: Im Ruhezustand muss der Ab-

stand zwischen Sitz und Boden mind. 35 cm 

betragen, bei Reifensitzen mind. 40 cm. Bei 

Kontaktschaukeln kann bei senkrecht ange-

ordneten Reifensitzen die Bodenfreiheit auf 

10 cm zwischen einem Reifen, der ein Ab-

springen erschwert, reduziert werden. 

 Abhängungen: Starre Abhängungen (z. B. 

Stangen) dürfen nicht verwendet werden. Fa-

serummantelte Stahlseile (Leitern, Treppen, 

Seile und Ketten, S. 35) oder Ketten mit einer 

max. Öffnung von 8,6 mm in allen Richtungen 

eignen sich am besten. Bei Ketten mit grösse-

ren Öffnungen können die Finger eingeklemmt 

werden. Solche Ketten können z. B. mit einem 

Kunststoffschlauch gesichert werden. 

 Bodenbelag: Der Bodenbelag unter der Schau-

kel muss falldämpfende Eigenschaften aufwei-

sen. Die Falldämpfung richtet sich nach der po-

tenziellen Absturzhöhe. Diese Höhe wird ge-

messen, wenn der Sitz um 60° ausgelenkt wird 

(Abstand zwischen Sitz und Bodenbelag).  

Der Hersteller der Schaukel muss die notwen-

digen Angaben zum Fallschutzbelag liefern 

(Dimension und kritische Fallhöhe). 

Die Werte für die Länge des Fallschutzbelags in der 

Tabelle 8, S. 39 sind für künstliche Fallschutzmate-

rialien (z. B. Fallschutzplatten) ausgelegt.  

Der Fallraum muss allseitig durch eine zusätzliche 

Sicherheitszone von je 50 cm ergänzt werden. 

Diese Fläche muss den Nachweis des HIC-Wertes 

für Spielplatzböden (siehe Spielplatzböden) nicht 

erbringen. Es darf aber kein Hartbelag sein. In die-

ser zusätzlichen Sicherheitszone dürfen sich keine 

harten Gegenstände (Stühle, Kehrichtkörbe, Ände-

rung der Bodenbelagsmaterialien) befinden. Wer-

den natürliche Fallschutzmaterialien (z. B. Sand, 

Holzschnitzel) eingesetzt, muss der Fallschutzbelag 

um 100 cm verlängert werden. 

 Breite der Aufprallflächen: Bei Schaukeleinzelsit-

zen mit einer Breite bis 50 cm, die an einer oder 

mehreren Drehachsen hängen (Typen 1, 2 und 

4), muss die Aufprallfläche mind. 175 cm 

betragen. Bei breiteren Sitzen muss sie um die 

zusätzliche Sitzbreite ergänzt werden. Hängen 

zwei Sitze am Traggestell, ist die Aufprallfläche 

auf die Gerätebreite abzustimmen. Bei Schau-

keln Typ 4 (Kontaktpunktschaukeln) muss das 

horizontale Mindestmass zwischen der Sitzflä-

che und der Zentralachse 40 cm betragen, 

wenn der Sitz in der theoretischen Horizontalen 

steht. Nach aussen sind die Fallräume anhand 

der Tabelle 8, S. 39 zu bestimmen. 

 Schaukelsitz: Keine Schaukelsitze aus hartem 

Material (z. B. Holz) verwenden. Die Abstände 

zwischen den Schaukelsitzen sowie die Länge 

des Fallschutzbelags richten sich nach der Höhe 

des Schaukelaufhängepunktes. Schaukelgestelle 

mit mehr als zwei Sitzen müssen mit konstrukti-

ven Massnahmen unterteilt werden. Bei Kon-

taktschaukeln (Typ 4) müssen die Sitze so kon-

struiert sein, dass das Abspringen vom Sitz in 

Richtung zentraler Achse während des Schau-

kelns erschwert wird. Dies kann z. B. mit Hilfe 

eines Reifens oder eines Rückhaltebügels er-

reicht werden. 



 

bfu-Dokumentation Nr. 2.025 Sicherheitstechnische Informationen 39 

Tabelle 7 
Schaukeln 

Typ Bild 

Schaukel mit einer Drehachse (Typ 1)  
Der Sitz ist flexibel, einzeln an einem Tragholm aufgehängt. Das Schaukeln 
erfolgt quer zum Tragholm. 

 

Schaukel mit mehreren Drehachsen (Typ 2) 
Der Sitz hängt an einem oder mehreren Querholmen, so dass er sich quer 
oder längs zum Tragholm bewegen kann. 

 

Einpunktschaukel (Typ 3)  
Der Sitz bzw. die Stehgelegenheiten sind an Seilen oder Ketten an einem 
Befestigungspunkt zusammengefasst, so dass sich die Schaukel in alle 
Richtungen bewegen kann. 

 

Kontaktschaukel (Typ 4) 
Üblicherweise hängt eine Gruppe von 6 Sitzen flexibel einzeln an einem 
Querholm, die um eine Zentralachse angeordnet sind. 

 

Überschneidung Fall- und Freiräume nicht zulässig 
Bei Schaukeln müssen die allgemeinen Anforderungen (Kapitel III/5.) 
eingehalten werden. Schaukeln dürfen nicht mit Schwingseilen in demsel-
ben Gestell kombiniert werden. 

 

  
Fallraum für Schaukeln 
Siehe unten Tabelle 8 
Wichtigste Schaukelmasse 

  

 

Tabelle 8 
Wichtigste Schaukelmasse 

Gerüsthöhe 
H (cm) 

Belagslänge 
L (cm) 

Schaukel / Gerüst 
c (cm) 

Schaukel / Schaukel 
s (cm) 

Fallhöhe 
h (cm) 

200 640 
(+ jede Seite 50 cm bei natürlichen Bodenbelägen) 

55 65 120 

250 730 
(+ jede Seite 50 cm bei natürlichen Bodenbelägen) 

65 75 145 

300 810 
(+ jede Seite 50 cm bei natürlichen Bodenbelägen) 

75 85 170 

565 (max.) 1270 
(+ jede Seite 50 cm bei natürlichen Bodenbelägen) 

130 140 300 

     

 Quelle: bfu 

Quelle: bfu 
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6.2.2 Einpunktschauckeln 

Nebst den allgemeinen sicherheitstechnischen An-

forderungen an Schaukeln sollten auch die spezifi-

schen sicherheitstechnischen Anforderungen be-

rücksichtigt werden: 

 Sitze für Einpunktschaukeln: Es dürfen nur Sitze 

verwendet werden, die der Norm SN EN 1176-

2: 2008 entsprechen (Kennzeichnung kontrol-

lieren). 

 Sitzfreiraum: Der Sitzfreiraum gegenüber dem 

Boden und den angrenzenden Geräteteilen 

muss mind. 40 cm betragen. 

 Abhängungen: Ein Gelenk sollte grundsätzlich 

für diesen Schaukeltyp konzipiert sein. Ist dies 

nicht der Fall, muss eine zusätzliche Fangsiche-

rung angebracht werden, die die Drehbewe-

gung des Gelenks ermöglichen muss. Faser-

ummantelte Stahlseile oder Ketten mit einer 

max. Öffnung von 8,6 mm in allen Richtungen 

eignen sich am besten. Der Befestigungspunkt 

muss so sein, dass sich beim Drehen die Ab-

hängeelemente nicht zusammendrehen. 

 

 

 

 

   

Abbildung 26 
Einpunktschauckel 

Quelle: bfu 
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6.3 Rutschen (SN EN 1176-3: 2008) 

Die Rutschen können verschiedene Gefälle aufwei-

sen, sind offen oder geschlossen, führen von einem 

anderen Spielelement weg oder stehen als Einzel-

rutsche in einem ein- oder mehrbahnigen Angebot 

da. Nebst den spezifischen Sicherheitsanforderun-

gen an die Rutschen gelten die allgemeinen Anfor-

derungen der SN EN 1176-1: 2008. Rutschen müs-

sen so konstruiert sein, dass sich keine Teile der 

Kleidung verfangen können. Über die ganze Länge 

der Rutsche und der Seitenbrüstungen sollten die 

Oberflächen so beschaffen sein, dass zu Verletzun-

gen führende Veränderungen aufgrund von Witte-

rungseinflüssen und Beanspruchung bei Gebrauch 

vermieden werden. Die Rutschen sind daher vor zu 

starker Sonneneinstrahlung zu schützen oder ge-

gen Norden oder Osten auszurichten. 

Sicherheitstechnische Anforderungen: Nebst den 

allgemeinen Anforderungen (Allgemeine Anforde-

rungen (SN EN 1176-1: 2008), S. 29) sollten auch 

die nachfolgenden Empfehlungen berücksichtigt 

werden: 

 Der Einsitzteil der Rutsche muss eine minimale 

Länge von 35 cm haben. Er muss Seitenbrüs-

tungen haben, wenn: 

 die Länge des Einsitzteils mehr als 40 cm be-

trägt; 

 das Einsitzteil leicht zugänglich ist und eine 

freie Fallhöhe von mehr als 100 cm aufweist; 

 die freie Fallhöhe des Einsitzteils mehr als 

200 cm beträgt. 

 

 

 

 

 

 Die Höhe der Seitenbrüstung ist abhängig vom 

Rutschentyp (Tabelle 9, S. 42). 

 Bei Rutschen ab einer Plattform kann die Platt-

formfläche als Einsitzteil gelten. Freistehende 

Rutschen dürfen nicht höher als 250 cm (H) 

sein. Wenn sie leicht zugänglich sind (Treppe, 

Leiter, zugänglich ab Boden), dürfen sie eine 

max. Höhe von 200 cm erreichen. 

 Die Breite des Rutsch- und des Einsitzteils muss 

konstant sein. Der Rutschteil muss bei Rutschen 

über 150 cm Länge weniger als 70 cm oder 

mehr als 95 cm breit sein. Bei mehrbahnigen 

Rutschen muss jede Bahn eine Breite von weni-

ger als 70 cm haben. 

 Der Einstieg zu Rutschen ab einer Plattform 

muss mit einer Absturzsicherung (T) in Gelän-

derhöhe (60–90 cm) gesichert sein. 

 Der Freiraum beginnt am Anfang des Einsitzteils 

und reicht bis zum Ende des Auslaufteils. Einige 

Sicherheitsmassnahmen wie z. B. Querstangen, 

Hauben oder Ähnliches können im Freiraum 

vorhanden sein, dürfen aber beim Rutschen 

nicht behindern. 

 Der Freiraum neben der Rutsche muss nach 

aussen mind. 75 cm betragen. 

 

 

Abbildung 27 
Kombinierte Rutsche 

Quelle: bfu 
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 Bei offenen Wendelrutschen sind Zentralpfos-

ten im Freiraum zulässig, die Höhe des Frei-

raums muss mind. 100 cm betragen. 

 Bei mehrbahnigen Rutschen ist eine Überlap-

pung der Freiräume zulässig. 

 Bei Tunnelrutschen sind Öffnungen im Tunnel-

teil nicht erlaubt, sie müssen über ihre gesamte 

Länge geschlossen sein. Der Tunnel muss spä-

testends am Ende des Einsitzteils beginnen und 

darf nicht in den Auslaufteil hinein ragen. Tun-

nelrutschen müssen eine lichte Höhe und eine 

lichte Breite von mind. 75 cm haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Grösse des Fallraums bei Rutschen richtet 

sich nach den allgemeinen Anforderungen der 

Norm SN EN 1176-1: 2008. Rutschen, die pa-

rallel zur Böschung bodeneben verlegt sind, 

müssen beidseitig einen mind. 150 cm breiten 

Fallraum haben (überlappt sich mit dem Frei-

raum). Das Oberflächenmaterial muss für eine 

Fallhöhe von 100 cm ausgelegt sein. 

 Treppen, Stufen und andere kantige Elemente 

im Fallraum sind nicht regelkonform. Seitlich 

der Rutschen sind die Fallräume gemäss 

SN EN 1176-1: 2008 sicherzustellen. Bei 

Hangrutschen (Fallhöhe bis 60 cm) muss seitlich 

ein Fallraum von mind. 150 cm gewährleistet 

sein. 

 

 

 

 

Tabelle 9 
Sicherheitstechnische Masse bei Rutschen 

Rutschen-Typ Höhe des Einsitzteils 
über Boden H 

Altersgruppe Höhe der Seitenbe-
grenzung h 

Höhe des Seiten-
schutz 

Hangrutsche 
(mit Leiter/ Treppe wie freistehende Rutsche) 

≤ 60 cm 
≥ 60 cm - ≤120 cm 
 
≥ 120 cm – ≤ 250 cm 

alle 
≤ 36 Mtl. 
≥ 36 Mtl. 
alle 

min. 10 cm 
min. 70 cm 
min. 10 cm 
min. 70 cm 

10 cm 
 
 
15 cm 

Freistehende Rutsche schwer zugänglich ≥ 100 cm – ≤ 250 cm alle min. 70 cm 15 cm 

Freistehende Rutsche leicht zugänglich ≤ 200 cm alle min. 70 cm 15 cm 

Freistehende Rutsche leicht zugänglich mit 
Absturzsicherung 

> 200 cm – ≤ 250 cm 
 

alle min. 70 cm 50 cm 

Kombinierte Rutsche Einseitig von Plattform > 250 cm – ≤ 300 cm  alle Mind. 50 cm mit Absturz-
sicherung beim Zugang 

50 cm 

     

 

Tabelle 10 
Rutschen-Auslauf 

Länge des Rutschteils  Min. Länge des Auslaufteils Typ 1 
Neigungswinkel 10 ° 

Min. Länge des Auslaufteils Typ 2 
Neigungswinkel 5 ° 

Höhe des Endes des Auslaufteils 

bis 150 cm 30 cm 30 cm ≤ 20 cm 
150 cm bis 750 cm min. 50 cm > 0,3 x Länge des Rutschteils ≤ 35 cm 

über 750 cm min. 50 cm > 0,3 x Länge des Rutschteils ≤ 35 cm 

Länge der Aufprallfläche 200 cm 100 cm  

    

 Quelle: bfu Quelle: bfu 

Quelle: bfu 
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Bei allen Rutschen muss ein Auslaufteil vorhanden 

sein, entweder Typ 1, bei dem das Auslaufteil kurz 

mit einer langen Aufprallfläche ist, oder Typ 2, bei 

dem das Auslaufteil lang mit kurzer Aufprallfläche 

ist. Das Ende des Auslaufteils von Rutsche Typ 1 

muss mit einem Radius von mind. 5 cm nach unten 

bis zum Untergrund abgebogen werden. Am Ende 

der Rutsche muss die Länge der Aufprallfläche 

gemäss Tabelle 10, S. 42 erstellt sein. Zusätzlich 

muss beidseits der Aufprallfläche über eine Breite 

von 100 cm seitlich zur Rutsche falldämpfendes 

Material für eine Fallhöhe von 100 cm vorhanden 

sein. Wenn der Auslaufteil in eine Rasenfläche 

mündet, verhindern einige Fallschutzplatten, dass 

beim Ausstieg eine Grube entsteht und dadurch 

die maximale Ausstiegshöhe von 35 cm überschrit-

ten wird. Bei Rutschen mit einer Rutschlänge von ≤ 

150 cm darf die Ausstiegshöhe 20 cm nicht über-

schreiten. 

 

 

 

 

 

 

6.4 Seilbahnen (SN EN 1176-4: 2008) 

Bei Seilbahnen müssen die allgemeinen Anforde-

rungen (Allgemeine Anforderungen (SN EN 1176-

1: 2008), S. 29) eingehalten werden. Die Laufkatze 

muss gegen Herausspringen gesichert sein. Ein 

unbeabsichtigtes Hineingreifen muss zum Beispiel 

durch Verkleiden der Rollen verhindert werden. Die 

Geschwindigkeit darf maximal 7 m/s betragen. Bei 

parallel angeordneten Seilbahnen muss der Ab-

stand zwischen den Seilen mind. 200 cm betragen. 

 Abhängungen: Für das Tragseil muss eine Ein-

stellvorrichtung vorhanden sein, damit ein ein-

wandfreier Durchhang während der ganzen Le-

bensdauer aufrechterhalten werden kann. 

 Freie Fallhöhe: Bei Seilbahnen für sitzende Be-

nutzung darf die freie Fallhöhe von 200 cm 

nicht überschritten und es dürfen keine starren 

Abhängungen verwendet werden. Die Abhän-

gung muss so konstruiert sein, dass eine Stran-

gulation ausgeschlossen ist.  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 28 
Freistehende Rutsche 

 

 
 
 
 
 

Abbildung 29 
Seilbahn 

 
Quelle: bfu Quelle: bfu 

Quelle: bfu 
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Es dürfen keine Möglichkeiten geboten werden, 

um Schlaufen zu bilden, die Fangstellen für 

Kopf, Fuss oder Hand sein können. Auch dürfen 

keine Sitze (Pneus) verwendet werden, die eine 

Fangstelle für den Körper bilden könnten. Sitze 

müssen so gestaltet sein, dass der Benutzer die-

se jederzeit verlassen kann und nicht hängen 

bleibt. Sie sollten eine elastische Oberfläche ha-

ben. 

 Bodenfreiheit: Flexible Abhängungen sowie 

eine eventuelle Vorrichtung zum Ziehen der 

Laufkatze müssen so gestaltet sein, dass sich 

der Benutzer nicht verfangen oder sogar stran-

gulieren kann. In der hängenden Position darf 

sich der Griff max. 300 cm über dem Grund be-

finden. Er muss mind. 30 cm unterhalb des Seils 

sein. Die Aufprallfläche muss frei von Gegens-

tänden sein, die zu Verletzungen führen könn-

ten.  

 

 

 

 

 

Zusätzlich zu den Anforderungen nach 

SN EN 1176-1: 2008 müssen der Fallraum und 

die Aufprallfläche über einer Breite von mind. 

200 cm auf jeder Seite der Seilbahn und über 

eine Länge von 200 cm über das Ende der 

grössten Ausschwenkposition (max. 45° bei zu-

sammengepresstem Endanschlag) des Griffes 

oder Sitzes hinaus vorhanden sein. Die stoss-

dämmende Aufprallfläche muss einer kritischen 

Fallhöhe von mind. 100 cm entsprechen. Bei ei-

ner Fallhöhe von über 100 cm müssen die 

stossdämpfenden Eigenschaften der Aufprall-

fläche entsprechend angepasst werden. 

Der Freiraum muss den Anforderungen der 

SN EN Norm 1176-1: 2008 entsprechen. Die An-

forderungen an die sitzende oder hängende Posi-

tion sind sicherzustellen (Tabelle 11, S. 44). 

 

  

Tabelle 11 
Seilbahn Masse 

Typ Bodenfreiheit Seillänge 

Bei Seilbahnen mit  
sitzender Benutzung 

mind. 40 cm 
(Belastung 130 kg) 

In der Regel 210 cm.  
180 cm, wenn die 
Laufkatze umschlossen 
ist 

Bei allen Seilbahnen für 
hängende Benutzung, 
ausgenommen solche 
mit starrem Griff 

mind. 150 cm an 
der Startstation 
(gemessen im 
unbelasteten 
Zustand) 

mind. 30 cm 

Bei Seilbahnen für 
hängende Benutzung 
mit starren Griffelemen-
ten 

mind. 200 cm ab 
der Startstation 
(Belastung 
69,5 kg). 
Bei starren Griffen 
ist die Bodenfrei-
heit allenfalls zu 
vergrössern (Kopf-
verletzungen durch 
Anschlagen). 

 

   

 

Abbildung 30 
Seilbahn 

 
 

H1 ≥ 40 cm  H1 ≥ 200 cm 
H2 ≤ 200 cm H2 ≤ 150 cm 

Quelle: bfu Quelle: bfu 
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6.5 Karussells (SN EN 1176-5: 2008) 

Es gibt fünf verschiedene Typen von Karussells 

(Tabelle 12, S. 45). Sie sind standortgebunden, 

weisen einen Durchmesser von mind. 50 cm auf 

und sind als dauerhafte Einrichtung zur Benutzung 

durch Kinder vorgesehen.  

 Die allgemeinen Anforderungen (Allgemeine 

Anforderungen (SN EN 1176-1: 2008), S. 29) 

bezüglich Fangstellen müssen eingehalten wer-

den. 

 Im Fallraum ist ein Bodenbelag zu verwenden, 

der auf der gesamten Aufprallfläche den An-

forderungen an einen stossdämpfenden Fall-

schutzbelag entsprechend der Fallhöhe ent-

spricht. 

 Die Aufprallfläche um das Karussell muss eine 

kritische Fallhöhe von mind. 100 cm haben. 

 Bei grösseren Bodenabständen sind die spezifi-

schen Anforderungen der SN EN Norm 1176-5 

einzuhalten. 

 Das Überschneiden von Frei- und Fallräumen 

gegenüber anderen Installationen ist nicht zu-

lässig.  

 Die Drehgeschwindigkeit darf 5 m/s nicht über-

schreiten. 

 Bei Karussells mit mitdrehendem Boden darf 

zwischen dem Boden und dem Antriebstisch 

kein vertikaler Spalt grösser als 8 mm vorhan-

den sein. 

 Der mitdrehende Boden muss entweder boden-

bündig sein (vertikaler Versatz max. 2 cm) oder 

einen min. Abstand zum Boden von 6 cm ha-

ben. Bei einem Abstand von mehr als 11 cm 

muss die Unterseite des Karussellbodens als 

ebene Fläche gestaltet sein. 

Tabelle 12 
Karusselle 

Typ Anforderungen Bild 

Drehkreuz ohne geschlossenen Drehboden 
(A): 
Alle Teile mit mind. Radius 5 mm gerundet, 
mind. 3 gleichmässig verteilte Benutzerstellen. 
Durchmesser max. 200 cm. 

Bodenfreiheit: mind. 40 cm 
Seitlicher Frei- und Fallraum: mind. 200 cm 
Freie Fallhöhe: max. 100 cm 
Min. 3 Benutzerstellen 
 

 
Karussell mit geschlossenem mitdrehendem 
Boden (B): 

Bodenfreiheit: keine Fang-, Klemm-, Scherstellen 
zwischen dem Gelände und dem Karussellboden. 
Seitlicher Frei- und Fallraum: mind. 200 cm 
Freie Fallhöhe: max. 100 cm 

Drehpilze (starre Benutzerseite) (C): 
Rundläufe mit beweglicher Benutzerseite 

Bodenfreiheit: feste Halterung mind. 180 cm unterhalb 
der abgehängten Teile. Abgehängte Benutzerstellen. 
Seitlicher Frei- und Fallraum: gemessen bei der Benut-
zerstelle 30°, 200 cm aus der Senkrechten + 100 cm 
hindernisfreier Raum. 
Freie Fallhöhe: Griffposition 30° ausgelenkt, abzüglich 
150 cm  

Bahngeführtes Karussell (D): 
Kurbel- oder Pedalantriebe für Hände und 
Füsse 

Bodenfreiheit: Verhinderung von Fang-, Klemm- und 
Scherstellen 
Seitlicher Frei- und Fallraum: mind. 200 cm 

 
Drehscheibe mit max. 5° geneigter Achse (E): 
immer ohne Griff und durchgehend glatte 
Oberfläche 

Bodenfreiheit: mind. 30 cm bei losem Schüttmaterial, 
mind. 40 cm bei festem Schüttmaterial. 
Seitlicher Frei- und Fallraum: mind. 300 cm 
Höhe Freiraum mind. 200 cm 

   

 Quelle: bfu 
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6.6 Wippen (SN EN 1176-6: 2008) 

Geräte, die durch die Benutzer in Bewegung ge-

setzt werden können und im Allgemeinen durch 

ein starres Element gekennzeichnet sind, das auf 

einem zentralen Tragteil hin und her wippt, wird 

als Wippgerät bezeichnet. Das Gerät kann eine 

oder mehrere Steh- oder Sitzpositionen aufweisen. 

Jede Position muss mit Handgriff ausgerüstet sein. 

Die Haltegriffe müssen einen Durchmesser zwi-

schen 16 und 45 mm (für Kinder bis 36 Monate 

max. 30 mm) haben, wobei die Querschnittsfläche 

am Ende des Handgriffs mind. 15 cm² betragen 

muss. Wippen/Wippgeräte müssen den allgemei-

nen Anforderungen der SN EN Norm 1176-1: 2008 

entsprechen. Die allgemeinen Anforderungen 

(Allgemeine Anforderungen (SN EN 1176-1: 2008), 

S. 29) bezüglich Fangstellen (Fangstellen, S. 32) 

müssen eingehalten werden. Die Bewegung des 

Gerätes muss gegen Ende allmählich abgebremst 

werden, so dass kein plötzlicher Halt oder eine 

plötzliche Umkehrung der Bewegung erfolgen 

kann.  

 

 

Bei Geräten mit einer Bodenfreiheit von weniger 

als 23 cm und bei ungedämpfter Struktur müssen 

für jede Sitzgelegenheit Fussstützen vorhanden 

sein. Damit keine Benutzer zwischen Gerät und 

Boden eingeklemmt werden können, muss eine 

Bodenfreiheit von mind. 23 cm sichergestellt, eine 

Dämpfung vorhanden oder das Gerät so kon-

struiert sein, dass Personen ferngehalten werden. 

Alle Teile des Seitenprofils, die möglicherweise 

gegen vorbeilaufende Kinder bzw. gegen den Be-

nutzer stossen können, dürfen keine Überstände 

mit einem Radius von weniger als 2 cm aufweisen. 

Der Fallraum der Typen 1, 2, 3 und 4 muss ab dem 

äussersten Punkt des Gerätes allseitig mind. 

100 cm betragen. Bei den Wippen Typ 5 und 6 

sind Fallräume von mind. 150 cm sicherzustellen 

(Tabelle 13, S. 47). 

 

Abbildung 31 
Beispiel für den Fallraum bei Wippgeräten 

 

Abbildung 32 
Einachsige Überkopf-Wippe (Typ 6) 

 

 
a ≤ 200 cm 

Quelle: bfu Quelle: bfu 



 

bfu-Dokumentation Nr. 2.025 Sicherheitstechnische Informationen 47 

Tabelle 13 
Wippen 

Typ Freie 
Fallhöhe 

Spez. Anforderungen Min. Boden-
freiheit 

Bild 

Axiale Wippe: Gerät, das nur vertikale 
Bewegungen zulässt (1) 
 

max. 
150 cm 

Neigungswinkel max. 20°. 
200 cm zum Tragteil seitliche 
horizontale Abweichung max. 
14 cm 

23 cm, oder mit 
Dämpfung 

 
Einpunkt-Wippe: Gerät mit vorgegebener 
Haupt-Bewegungsrichtung (2A) 

max. 
100 cm 

Neigungswinkel max. 30° freie Wahl 

Einpunkt-Wippe: Gerät mit mehreren 
Bewegungsrichtungen (2B) 

max. 
100 cm 

Neigungswinkel max. 30° 23 cm, oder mit 
Dämpfung 

 
Mehrpunkt-Wippe: Gerät mit vorgege-
bener Hauptbewegungsrichtung (3A) 

max. 
100 cm 

Neigungswinkel max. 30°. 
Während der Bewegung um die 
vertikale Achse ist eine Winkelab-
weichung von max. 5° zulässig 

freie Wahl 

 

Mehrpunkt-Wippe: Gerät mit mehreren 
Bewegungsrichtungen (3B) 

max. 
100 cm 

Neigungswinkel max. 30° 23 cm, oder mit 
Dämpfung 

Schwingwippe: Gerät, das so befestigt 
ist, dass hauptsächlich die horizontale 
Bewegung über mehrere parallele 
Achsen in nur einer Bewegungsrichtung 
geführt wird (4) 

max. 
100 cm 

Neigungswinkel max. 20°. Der ge-
samte Bewegungsbereich darf 
60 cm nicht überschreiten. 

23 cm 

 

Schwenkwippe: Gerät oberhalb der 
Benutzergruppe gelagert, das sowohl 
eine vertikale wie auch horizontale 
Bewegung ermöglicht (5) 

max. 
200 cm 

keine 23 cm 

 

Einachsige Überkopf-Wippe: Gerät mit 
einer einfachen Überkopfschaukelachse, 
bei dem die Benutzerpositionen flexibel 
darunter abgehängt sind, die eine 
pendelnde Bewegung ermöglichen (6) 

max. 
200 cm 

Die freie Fallhöhe wird ab Oberkan-
te Sitz gemessen. Wippbewegung 
möglichst max. 20° aus der Vertika-
len. Eine Distanz zum Tragteil von 
100 cm muss sichergestellt bleiben. 

23 cm 

 

     

 Quelle: bfu 
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7. Wartung und Betrieb 

(SN EN 1176 - 7: 2008) 

Die Wartung eines Spielplatzes hat nach 

SN EN 1176-7: 2008 zu erfolgen. Die Norm bein-

haltet die Installation, Inspektion, Wartung und Be-

trieb von Spielplatzgeräten und Spielplatzböden, 

einschliesslich Zusatzausstattungen z. B. Tore, Zäu-

ne usw.. 

7.1 Installation 

Die Installation der Geräte sollte betriebssicher und 

nach den Anleitungen des Herstellers erfolgen. 

Nach der Fertigstellung eines Spielplatzes sollte 

eine sachkundige Person eine Inspektion der In-

stallation vornehmen, um die Übereinstimmung 

mit den relevanten Teilen der Norm 

SN EN 1176: 2008 zu kontrollieren. 

7.2 Pflichtenheft 

Vor der Realisierung sollte bestimmt werden, wer 

für den Unterhalt einer Anlage verantwortlich ist. 

In einem Pflichtenheft muss festgehalten werden, 

wer in welchen Abständen welche Arbeiten aus-

führt. Es empfiehlt sich, eine detaillierte Checkliste 

zu erarbeiten.  

7.3 Inspektion und Wartung 

Zu jedem Spielplatz sollte ein Dossier angelegt 

werden, in dem der Standort und jedes Gerät mit 

Erstellungsjahr und Vertreiber festgehalten werden. 

Die Kontrollprotokolle werden anschliessend lau-

fend ergänzt und abgelegt. Nur so kann ein geeig-

netes Sicherheitsmanagement für eine Anlage 

aufgebaut werden. Personal, das die Wartung im 

Rahmen des Sicherheitsmanagements wahrnimmt, 

wie z. B. Kontrollen, Reparaturen oder Wartung, 

sollte entsprechende Fähigkeiten haben. Der 

Kenntnisstand ist abhängig von den Aufgaben, 

zusätzliche Ausbildung kann erforderlich sein. 

Die Inspektion und Wartung der Geräte sollte nach 

den Anleitungen und in den durch den Hersteller 

angegebenen Zeitabständen erfolgen. Die durch-

geführten Inspektionen und Wartungsarbeiten, die 

in einem einfachen Protokoll (Inspektionsplan) 

festgehalten sind, sollten mindestens folgende 

Punkte beinhalten: 

 Datum der Kontrolle 

 Wer hat die Kontrolle durchgeführt? 

 In welchem Zustand sind die Geräte? 

 In welchem Zustand sind die Fallschutzbeläge? 

 Unübliche Verunreinigungen auf dem Areal 

 Vandalismus und besondere Vorkommnisse 

 Eingeleitete Unterhaltsarbeiten 

Visuelle Routine-Inspektion: Die visuelle Inspektion 

ist eine oberflächliche Kontrolle des Spielplatzes 

bzw. der Spielgeräte. Kontrolliert werden sollten: 

Sauberkeit, Zustand der Fallschutzbeläge, scharfe 

Kanten (z. B. freiliegende Fundamente), fehlende 

Teile, Beschädigung durch Vandalen oder sonstige 

offensichtliche Schäden. Bei stark beanspruchten 

Spielplätzen kann eine tägliche Kontrolle erforder-

lich sein.  

Operative Inspektion: Diese Inspektion sollte nach 

Angabe des Herstellers oder Vertreibers vorge-

nommen werden (alle 1–3 Monate). Die Kontrolle 

umfasst die Stabilität der Geräte und den Zustand 

der Verschleissteile.  

Beispiele für die operative und visuelle Inspektion: 

 Sauberkeit 

 Bodenfreiheiten 

 Beschaffenheit der Bodenflächen 

 freiliegende Fundamente 
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 scharfe Kanten 

 fehlende Teile 

 übermässiger Verschleiss 

 bauliche Festigkeit 

Jährliche Inspektion: Die jährliche Hauptinspektion 

wird zur Feststellung des allgemeinen betriebssi-

cheren Zustands von Anlagen vorgenommen. 

Wenn die Stabilität eines Spielgeräts nur von einem 

Pfosten abhängt, ist die Wartung besonders sorg-

fältig durchzuführen, zum Beispiel durch eine 

Überwachung der Alterung und, falls notwendig, 

durch Ausserbetriebnahme vor dem Ende der Le-

bensdauer. Beispiele für die operative und jährli-

chen Hauptinspektion: 

 Kontrolle betreffend der Übereinstimmung mit 

den relevanten Teilen der Norm SN EN 1176: 

2008 

 alle Verschleissteile 

 Witterungseinflüsse 

 Vorliegen von Korrosion oder Verrottungsschä-

den der Fundamente 

 Tragteile im Übergang ins Erdreich (evtl. inkl. 

Freilegung bestimmter Geräteteile)  

 Oberflächen 

 Veränderungen der Anlagesicherheit nach den 

Reparatur- oder Unterhaltsarbeiten  

 abgedichtete Teile (besonders wichtig!) 

Werden bei einer Inspektion schwerwiegende si-

cherheitsbeeinträchtigende Defekte festgestellt, 

sollten diese unverzüglich behoben werden. Ist das 

nicht möglich, sollte die Benutzung der Anlage 

verunmöglicht werden, z. B. durch Stilllegung oder 

Abbau. 

Die Inspektion und Wartung der Geräte und Gerä-

teteile sollte mindestens in den Zeitabständen er-

folgen, wie sie in den Anleitungen des Herstellers 

angegeben werden. In einem Wartungsplan sollten 

die routinemässigen Wartungen, die die Her-

stellerangaben und auch die lokalen Gegebenhei-

ten berücksichtigen, festgehalten sein. Die War-

tungsarbeiten können folgende Punkte beinhalten: 

 Nachziehen der Befestigungen 

 Nachstreichen und Nachbehandeln der Ober-

flächen 

 Wartung der Fallschutzbeläge 

 Schmieren der Gelenke 

 Sauberkeit 

 Auffüllen von losem Fallschutzmaterial 

 Ersetzen von Befestigungen 

 Schweissarbeiten 

 Ersetzen von abgenutzten oder defekten Teilen 

7.4 Herstellerangaben 

Die Herstellerangaben in Wartungsanleitungen 

müssen enthalten:  

 Angaben über Pflegeprodukte zur Schmierung, 

Holzkonservierung usw. 

 Identifizierung von Ersatzteilen 

 Hinweise über Nachziehen von Schrauben, 

Halterungen, Spannen von Seilen usw. 

 Hinweis, dass Abflussöffnungen freizuhalten 

sind 

 Hinweis, dass Fallschutzböden gewartet und 

die Füllstände von losem Fallschutzmaterial 

eingehalten werden müssen 

 Hinweis auf Teile und Materialien, für die eine 

spezielle Entsorgung vorgeschrieben ist 

 Hinweis, dass Änderungen an Teilen der Gerä-

te oder der Konstruktion, die die Sicherheit der 

Geräte beeinflussen können, nur nach Rück-

sprache mit dem Hersteller und einer sachkun-

digen Person durchgeführt werden sollten. 
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7.5 Kennzeichnung 

Deutliche und dauerhafte Kennzeichnung der Ge-

räte mit: 

 Adresse des Herstellers oder Vertreibers, Gerä-

tenummer, Herstellungsjahr 

 Markierung der Grundlinie für die Höhe des 

Fallschutzmaterials 

7.6 Vandalismus 

Die Sicherheit auf den Spielplätzen wird oft durch 

Vandalismus beeinträchtigt. Mit der Auswahl ge-

eigneter Materialien kann diesem Problem weitge-

hend begegnet werden. So können z. B. Seile mit 

Litzen nicht durchgeschnitten oder abgefackelt 

werden. Können sich Kinder mit einem Spielplatz 

identifizieren, wird die Hemmschwelle grösser, 

etwas «Eigenes» zu zerstören. Damit die Kinder 

und Jugendlichen einen Bezug zu einem Spielplatz 

herstellen können, sollten sie in die Realisierung 

miteinbezogen werden. Natürlich gestaltete Spiel-

räume sind weniger anfällig. Die nötigen Kontroll-, 

Wartungs- und Unterhaltsarbeiten müssen jedoch 

immer gewährleistet bleiben. 

8. Allgemeine Informationen 

Treppen und Rampen: Rampen sollten eine Nei-

gung von 6 Prozent nicht übersteigen und nach 

max. 300 cm durch Podeste unterbrochen werden. 

Bei Treppenwegen und Aussentreppen sind die 

Steigungsverhältnisse zu beachten. Längere Trep-

pen sollten mit einem Handlauf ausgerüstet sein. 

Dabei sind die SIA-Normen sowie die SIA-Doku-

mentation D002 zu beachten. 

 

 

 

Beleuchtung und Steckdosen: Führt ein öffentlicher 

Weg über einen Kinderspielplatz, so ist bei Rich-

tungsänderungen, Treppen usw. eine angepasste 

Beleuchtung vorzusehen. Bei Aussensteckdosen 

sind gemäss den Vorschriften über Haushaltinstal-

lationen Fehlerstromschutzschalter (FI) vorgeschrie-

ben. 

Abdeckgitter und Schachtdeckel: Abdeckgitter von 

Kontroll-, Licht-, Lüftungsschächten oder Ausstie-

gen von Fluchtröhren müssen so gesichert sein, 

dass Kinder diese nicht entfernen können. 

Betreuung: Die Betreuung der Kinder ist ein wich-

tiger Faktor für die Sicherheit auf einem Spielplatz. 

Begleitpersonen müssen die Möglichkeit haben, 

deren Aktivitäten in den verschiedenen Situationen 

zu unterstützen und die kleineren Kinder aus der 

Nähe zu beobachten. An Geräten müssen die Vor-

aussetzungen geschaffen sein, damit Letztere be-

gleitet oder mit der Hand gestützt werden können. 

Grössere Kinder wollen aber nicht immer «be-

wacht» werden und benötigen deshalb Rück-

zugsorte in Gebüschen, hinter Sträuchern oder in 

Mulden und Tälern. 

Tische und Bänke: Ein Spielplatz ist auch Treff-

punkt für Mütter und Väter. Tische und Bänke 

erleichtern den Erwachsenen die Kinderbetreuung. 

Es sind deshalb attraktive und gut gepflegte, be-

schattete Sitzgelegenheiten vorzusehen. 

Entmischung: Kinder sind in ihr Spiel vertieft. Es 

kann von ihnen nicht erwartet werden, dass sie 

aufpassen, ob sie durch andere spielende Kinder 

gefährdet werden oder diese selber gefährden. Das 

heisst, zwischen den Spielgeräten muss genügend 

Abstand sein und sie sind sinnvoll zu platzieren. 

Eine Rutsche darf zum Beispiel nicht in einen Sand-

kasten münden. Auch sollte unter einer Schaukel 

kein Sand als Fallbelag verwendet werden, da die-

ser kleinere Kindern zum Spielen einlädt. 
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Altersabstufung: Nicht jedes Spielgerät ist für jede 

Altersgruppe geeignet und bietet dauernde Her-

ausforderung oder genügend Abwechslung. Des-

halb sollten auf Spielplätzen Geräte und Terrain-

gestaltungen für alle Altersgruppen vorhanden 

sein. 

Gifte: Auf Kinderspielplätzen sollten keine Gifte 

vorhanden sein. In manchen Recyclingprodukten 

(Eisenbahnschwellen), aber auch in Pflanzen oder 

im Spielsand können toxische Stoffe vorkommen. 

 Giftige Pflanzen sind nicht nur auf Spielplät-

zen, sondern auch auf Balkonen und in Woh-

nungen anzutreffen. Kinder essen gerne Bee-

ren und müssen erst lernen, dass nicht alle 

Früchte essbar sind. Vor allem rote Beeren sind 

sehr anziehend. Gemäss Tox-Zentrum Zürich 

sollten folgende Pflanzen nicht auf einem Kin-

derspielplatz angepflanzt werden: Aucuba, 

Giftsumach, Ginster, Goldregen, Haselwurz, 

Lebensbaum, Oleander, Pfaffenhütchen, Rie-

senbärenklau, Rizinus, Seidelbast. 

 Alte Eisenbahnschwelen sind auf Spielplätzen 

beliebt zur Gestaltung von Stützmauern, Sitz-

bänken und Tischen oder als Einfassung von 

Sandkästen und Rabatten. Solche Schwellen 

wurden aber mit Teeröl imprägniert und dieses 

wirkt in Kontakt mit der Haut krebserzeugend. 

Gemäss dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) 

dürfen alte Eisenbahnschwellen nicht mehr 

verwendet werden. 

Hygiene: Auch wenn sie nicht direkt einen Einfluss 

auf die Sicherheit von Spielplätzen hat, sollen den-

noch einige Aspekte zu diesem Punkt hervorgeho-

ben werden: 

 Sandkasten müssen bei Nichtgebrauch zum 

Schutz vor Tierkot zugedeckt werden. Der Sand 

selber ist periodisch auszuwechseln. 

 Leider kommt es vor, dass Kinderspielplätze für 

Aktivitäten missbraucht werden, für die sie 

nicht vorgesehen sind. Oft werden zerbrochene 

Gläser oder auch Spritzen vorgefunden. Auf 

Spielplätzen sind deshalb stets die nötigen Rei-

nigungsarbeiten auszuführen. 

 Auf Kinderspielplätzen müssen an geeigneten 

Standorten ausreichend Abfalleimer aufgestellt 

werden. 

9. Umnutzung verschiedener Elemente 

Recycling: Es ist durchaus möglich, dass nicht für 

Kinderspielplätze konzipierte Elemente oder Geräte 

wie alte Seilbahnkabinen, Traktoren usw. auf 

Spielplätzen aufgestellt oder bestehende Elemente 

umgenutzt werden. Auch an solchen Geräten dür-

fen sich Kinder nicht verletzen. Sehr oft weisen 

solche Einrichtungen versteckte Gefahren auf, die 

für Kinder nicht erkennbar sind. Deshalb muss in 

diesen Fällen der Sicherheit besondere Beachtung 

geschenkt werden. Ein Sicherheitsnachweis ist 

gemäss SN EN 1176-1: 2008 zu erbringen. 

 

Abbildung 33 
Umgenutzte Kletterstange 

Quelle: bfu 
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9.1 Kletterstangen 

Kletterstangen zählen zu den Sportgeräten und 

sind auf Schulturnanlagen mehrheitlich mit Reck 

und Stemmbalken in Gerätegruben integriert. Zur 

Förderung von Kraft, Beweglichkeit und Geschick-

lichkeit sind Kletterstangen nach wie vor ein geeig-

netes Gerät und können in einem geordneten Be-

trieb gefahrlos benutzt werden. Im Betrieb be-

findliche Anlagen sind regelmässig auf ihre Be-

triebssicherheit (Statik, Stabilität, Rost usw.) und 

Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. 

9.2 Umnutzung von Kletterstangen 

Neue Benutzergruppen: Auf Schulhöfen stehen 

manchmal Kletterstangen, die für den Turnunter-

richt nicht mehr benötigt werden und neuen Nut-

zungen zugeführt werden können. Bei der Umge-

staltung sind besondere Vorkehrungen zu treffen. 

Diese Geräte können Gefahren in sich bergen, die 

beim ursprünglichen Gebrauch nicht in Erschei-

nung traten, indem die altersspezifischen Fähigkei-

ten die kleineren Kinder von der Benutzung der 

Kletterstangen ausschlossen. Durch den Einbau 

neuer Spielebenen können diese nun in grössere 

Höhen klettern und drohen in Situationen zu gera-

ten, die sie nicht mehr meistern. Empfehlungen: 

 Die Verantwortung und Haftung sollte sowohl 

für den Umbau als auch für den Betrieb genau 

abgeklärt werden. 

 Die Statik der ganzen Anlage muss durch einen 

Fachingenieur kontrolliert werden.  

 Das Spielgerät soll für Kinder und nicht für Er-

wachsene gebaut werden. 

 Der Zustand der Rohre muss kontrolliert wer-

den, sie dürfen nicht rostig sein. Der Übergang 

ins Erdreich muss stabil sein. 

 Offene Rohrenden müssen verschlossen sein. 

 Den Fallhöhen entsprechend sollten Absturzsi-

cherungen (Absturzsicherung, S. 30) montiert 

werden. 

 Grosse Fallhöhen von einer Plattform zur ande-

ren sind zu vermeiden. 

 Plattformen über 300 cm sind zu vermeiden 

oder zu umschliessen (Wände und Dächer). 

 Die Fallbereiche (Fallraum, S. 34) müssen den 

Anforderungen entsprechen. 

 Der Fallbereich muss frei sein von Hindernissen, 

die den Benutzer bei Stürzen verletzen könnten 

(Kanten, Materialwechsel).  

 Der Bodenbelag muss den Fallhöhen entspre-

chend ausgebildet sein. 

 Kletter- und Fangnetze müssen der Norm ent-

sprechen (Leitern, Treppen, Seile und Ketten, 

S. 35). 

 Die Rahmenkonstruktion sollte abgedeckt wer-

den (Dach), damit die Kinder nicht auf die 

oberste Traverse sitzen. 

 Der Einstieg kann für Kleinkinder erschwert 

werden, indem er durch ein Netz mit grosser 

Maschenweite abgedeckt wird oder die un-

terste Leitersprosse mind. 40 cm über Boden ist. 
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V. Spiel und Bewegung

1. Bewegungsspiele 

Bedürfnisse der Jugendlichen: Mit zunehmendem 

Alter verschieben sich die Interessen der Kinder 

und Jugendlichen. Standen in jungen Jahren vor 

allem die natürlichen Spielelemente oder Spielge-

räte im Vordergrund, gewinnen mit der Zeit mehr 

und mehr die Bewegungsspiele an Bedeutung. Die 

unterschiedlichsten Spielformen und Örtlichkeiten 

werden hierzu genutzt. Finden die Jugendlichen 

keine speziell dafür geschaffenen Zonen, besteht 

die Gefahr, dass sie ihre Freizeitbeschäftigungen 

auf stark befahrenen Strassen ausüben. 

Richtiger Bodenbelag: Offene Rasenflächen bieten 

optimale Bedingungen für eine Vielzahl von Spiel- 

und Sportaktivitäten. Fussball wird auch ohne re-

gelkonforme Spielfeldgrösse und feste Tore überall 

mit Freude gespielt. Für bestimmte Nutzungen wie 

Rollhockey, Skateboard, Inline-Skating, Basket- und 

Streetball sind Asphaltbeläge oder ebene Pflaster-

flächen unverzichtbar. Solche Plätze können auch 

bei schlechtem Wetter und im Winter genutzt oder 

es kann auch einmal eine Turnstunde im Freien 

abgehalten werden. Um die Effekte der Bo-

denversiegelung gering zu halten, sind die Beläge 

wasserdurchlässig anzulegen. 

2. Ballspielbereiche 

Vielfältige Fun-Courts: Neben herkömmlichen An-

lagen für Ballspiele gibt es heute multifunktionelle 

Sport-Spielplätze, so genannte Fun-Courts. Sie 

bestehen hauptsächlich aus Holz und sind mehr-

heitlich mit einem sandverfüllten Kunstrasen aus-

gestattet. Darin können mehr als 12 Sportarten 

ausgeübt werden, z. B. Fuss-, Hand-, Volley- und 

Basketball, Hockey, Badminton, Tennis usw. Diese 

Anlagen haben den Vorteil, dass sie das ganze Jahr 

genutzt werden können. Empfehlungen:  

 Massive Gerätekonstruktionen sind wichtig, da 

sie in öffentlichen Anlagen grossen Beanspru-

chungen standhalten müssen. 

 Holzbanden sollten an den Längsseiten etwa 

100 cm und an den Stirnseiten 200–300 cm 

hoch sein. 

 

Abbildung 34 
In Bewegung  

Abbildung 35 
Fun-Court  

Quelle: BASPO, Magglingen Quelle: Hobbyland, Préveremges 
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 Geräte und Spielfeldabmessungen müssen 

nicht den Wettkampfbestimmungen entspre-

chen. Die Sicherheitsabstände sollten jedoch 

den Anforderungen genügen. 

 Allgemeine Hinweise über Allwetterplätze, 

Sportböden, Sicherheitsabstände usw. finden 

sich im bfu-Merkblatt Mb 0305 «Freianlagen». 

2.1 Fussball und Streetsoccer 

Fussball ist bei Kindern, Jugendlichen und Erwach-

senen gleichermassen beliebt. Empfehlungen: 

 Zum Schutz angrenzender Grundstücke und 

Verkehrswege gegen überfliegende Bälle sind 

Ballfänger notwendig. Eine einheitliche Festle-

gung der Höhe ist nicht möglich, da diese von 

den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten ab-

hängt. Als Richtwert gilt allgemein eine Höhe 

von 400 cm. 

 Bei Rasenplätzen sind Löcher mit Rasentrag-

schicht (Humus-Sand-Gemisch) aufzufüllen und 

nachzusäen. Am schnellsten erfolgt das Aus-

bessern eines beschädigten Rasens mit Rollra-

sen oder Rasenziegel durch eine Fachfirma. 

 

 

 

 Unebenheiten (muldenartige Vertiefungen) und 

grössere Löcher sind gefährlich und führen zu 

Stürzen mit Verletzungen an Sprunggelenk, 

Knie usw. 

 Bitumengebundene Beläge (Asphaltbeläge) sind 

durch eine synthetische Schlämme zu verfei-

nern, damit die Verletzungsgefahr verkleinert 

werden kann. 

2.2 Mobile Ballspieltore 

Umkippen verhindern: Umkippende mobile Ball-

spieltore (Fussball-, Kinderfussball-, Handball- und 

Hockeytore) können zu schwersten Verletzungen 

oder zum Tod durch Genickbruch führen. Darum 

sind transportable Tore in geeigneter Weise im 

Boden zu verankern, so dass ein Umkippen ausge-

schlossen ist. Empfehlungen:  

 Mobile Tore, die frei herumstehen bzw. nicht 

gebraucht werden, mit Kette und Schloss zu-

sammenbinden oder an einer fixen Einrichtung, 

z. B. einem Zaun, befestigen. 

 Verankerung sicherstellen! Beispielsweise durch 

Erdanker aus Stahl, fest mit dem Boden ver-

schraubten Winkeleisen oder mit Sand verfüll-

ten Bodenrahmen. 

 

Abbildung 36 
Fussball 

Abbildung 37 
Tore sichern 

Quelle: bfu Quelle: bfu 
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 Auf Allwetterbelägen (Asphalt, Kunststoff) 

grundsätzlich nur Tore mit Bodenhülsen ver-

wenden! 

 Dauerhafte Warnschilder (Kleber) mit folgen-

dem Wortlaut an den Torpfosten anbringen: 

«Kippgefahr – Tore gegen Umkippen sichern! – 

Klettern verboten!» 

 Verantwortung festlegen, z. B. im Pflichtenheft 

der für den Spielplatz verantwortlichen Person. 

2.3 Streetball 

Streetball wurde ursprünglich auf Strassen gespielt 

und ist nicht an besondere Platzvoraussetzungen 

gebunden. Dennoch kann eine Streetballeinrich-

tung auf einem für Ballspiele vorgesehenen Platz 

ein guter und attraktiver Anziehungspunkt sein. 

Empfehlungen:  

 Streetball sollte nicht zwischen den verschiede-

nen Spielgeräten ausgeübt werden, sondern 

auf speziell dafür geschaffenen Plätzen. 

 Wegen unkontrolliert abgehender Bälle dürfen 

Streetballständer nicht vor die Spielbereiche von 

Kleinkindern aufgestellt werden. 

 

 

 

 Für Streetball sind ebene Allwetterplätze mit 

einer Grösse von mind. 6 x 6 m bis etwa 

10 x 10 m geeignet. 

 Streetballständer mind. 1 m von einem Zaun 

oder ähnlichen Einrichtungen entfernt platzie-

ren. 

 Die Streetballständer sollten aus einer stabilen 

Konstruktion bestehen. 

 Die Stabilität der Ständer ist regelmässig zu 

prüfen. 

3. Tischtennis 

Tischtennis ist Spiel und Sport zugleich. Empfeh-

lungen: 

 Die Mindestgrösse der Plätze für Plausch- und 

Freizeitsport beträgt 3,50 x 7 m. Die Sicher-

heitsabstände zu anderen Einrichtungen sind 

einzuhalten, z. B. zwischen zwei Tischen mind. 

eine Tischbreite. 

 Ausreichende Trittsicherheit bieten feste Boden-

beläge wie Asphalt, Gehwegplatten, Pfläste-

rung usw.  

 Der Tisch muss belastbar sein und darf nicht 

kippen, scharfe Kanten und Ecken sowie raue 

Oberflächen sind zu vermeiden. 

Abbildung 39 
Pingpong-Tisch  

Abbildung 38 
Basketball-Anlage 

Quelle: bfu Quelle: Silisport AG, Turbenthal 
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4. Street- und Inline-Hockey 

Rollhockey wurde ursprünglich noch mit klassi-

schen Rollschuhen gespielt. Durch die Inline-Skater 

entwickelte sich im Bereich Hockey zunächst ein 

verändertes Freizeitsportspiel, mit dem sich inzwi-

schen die Wettkämpfe organisierende Liga für 

Street-Hockey befasst. Die beiden Sportarten 

Street- und Inline-Hockey sind dem Eishockey sehr 

ähnlich. Empfehlungen:  

 Optimale Spielfeldbegrenzungen bestehen aus 

Banden von 0,20–1,22 m Höhe. Die dem Spiel-

feld zugewandten Seiten sollten glatt sein, kei-

ne scharfen Ecken und Kanten sowie keine 

Splitterbildung aufweisen. 

 Als Bodenbelag wird auf befestigten Plätzen 

vorzugsweise Asphalt verwendet. Mit einer po-

renschliessenden, synthetischen Schlämme wird 

eine feinere Oberfläche erzielt, die zu-gleich als 

Oberflächenschutz gegen die Verwitterung 

wirkt. 

 

 

 

 

4.1 Skate-Einrichtungen 

Auf speziell dafür geschaffenen Einrichtungen auf 

Schulhausplätzen, unbenutzten Parkplätzen oder 

leerstehenden Fabrikarealen können Jugendliche 

ihren Sport mit einem geringeren Unfallrisiko 

betreiben. Die Areale und Zugänge sind gut zu 

kennzeichnen. Empfehlungen:  

 Es sind stets die neusten Vorgaben der 

SN EN 14974 «Anlagen für Benutzer von 

Rollsportgeräten» einzuhalten. Sicherheitstech-

nische Empfehlungen sind in der bfu-

Fachbroschüre Fb 2.011 «Skate-Parks» zu fin-

den. 

 An den Zugängen sind deutlich sichtbar Tafeln 

anzubringen, die auf das Tragen der Schutz-

ausrüstung (Helm, Knie-, Ellbogen- und Hand-

gelenkschutz) hinweisen. 

 Die Anlagen müssen von den restlichen Nutzun-

gen klar abgetrennt (eingefriedet) sein. 

 Hindernisfreie Sicherheitszonen sind unbedingt 

einzuhalten und deutlich zu kennzeichnen. 

 Half-Pipes sind nur in speziell dafür erstellten 

Skate-Parks sinnvoll. 

 Eine regelmässige Funktionskontrolle der An-

lage ist sicherzustellen. 

Abbildung 41 
Skate-Anlage 

Abbildung 40 
In Aktion  

Quelle: Kurt Eichenberger, Biglen Quelle: bfu 
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4.2 BMX-Strecken / Biken 

BMX ist eine amerikanische Bezeichnung für eine 

Radsportart, die B=Bicycle, M=Moto, X=Cross 

(kreuz und quer) oder auf gut Deutsch «Fahrrad 

fahren kreuz und quer im Gelände» bedeutet. Auf 

speziellen Strecken lernt man dabei das schnelle 

Befahren und Beherrschen von Hindernissen und 

verbessert sein Gleichgewichtsgefühl, wodurch im 

Alltag Unfälle oder Verletzungen dank der geschul-

ten Koordination verhindern werden können. Emp-

fehlungen: 

 Die Streckenführung kann beim Bau der Anlage 

frei gewählt werden, da jede Strecke etwas Ei-

genes, Individuelles haben soll. Die Bahn sollte 

jedoch einen festen Belag aufweisen. 

 Die Hindernisse sollten einen Auslauf (Landeflä-

che) von etwa der doppelten Höhe des Hin-

dernisses haben. 

 An den Zugängen sind deutlich sichtbar Tafeln 

anzubringen, die unter anderem auf das Tragen 

der Schutzausrüstung hinweisen. 

 Weitere Informationen sind bei der Fachkom-

mission BMX beim Swiss Cycling erhältlich un-

ter www.swiss-cycling.ch. 

4.3 Kletterwände 

Kinder und Jugendliche beschäftigen sich gerne 

mit der Schwerkraft und den Bewegungsformen 

des Kletterns. Über die sportlichen Fähigkeiten 

hinaus werden Selbstvertrauen, Willensstärke und 

soziales Engagement geschult.  

Im Spielbereich sind Boulderwände sinnvoll, da 

mehrere Kinder gleichzeitig und ohne Seilsicherung 

in Absprunghöhe klettern können. Empfehlungen: 

 Eine maximale Gesamthöhe von 3 m ab Fussbo-

den ist einzuhalten. Die Absprunghöhe darf 

max. 2 m betragen; das bedeutet, dass der 

höchste Griff in einer Höhe von 3 m angebracht 

werden darf. 

 Boulderwände sind möglichst so zu gestalten, 

dass sie nicht überklettert oder auf der Rück-

seite erklettert werden können (Absturzgefahr). 

 Der Fallbereich muss eben, hindernisfrei und 

nach hinten und seitlich ausgeweitet sein. 

 Kinder-Kletterwände müssen mit einer ausrei-

chend breiten, stossauffangenden Schicht aus 

Kies, Rinden- und Holzschnitzel oder künstli-

chen Fallschutzbelägen umgeben werden 

(Fallraum, S. 34). 

Abbildung 42 
In Fahrt  

Abbildung 43 
Kletterfelsen im Kinderspielbereich 

Quelle: BASPO, Magglingen Quelle: bfu 
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VI. Rechtliche Aspekte 

1. Vorbemerkung 

Spielplätze allgemein und speziell die pädagogisch 

besonders wertvollen Kinderspielplätze bergen 

naturgemäss gewisse Risiken in sich. Das Kind soll 

hier die seiner Umwelt innewohnenden Gefähr-

dungen erkennen und überwinden lernen. Damit 

die Gefahren für das Kind aber begrenzbar und 

erkennbar sind und von ihm unter Berücksichti-

gung seiner geistigen Fähigkeiten gemeistert wer-

den können, muss vorab auf planerischer und bau-

licher Ebene der Unfallprävention und Sicherheit 

grosse Beachtung geschenkt werden. Die Einhal-

tung der einschlägigen Vorschriften und Normen 

wird dringend empfohlen. Sicherheitswidrige oder 

mit sicherheitstechnischen Mängeln behaftete 

Spielplätze bzw. -geräte stellen nicht nur bedeu-

tende Unfallquellen dar, sondern werfen auch viele 

rechtliche Fragen auf. Eine Auswahl von Rechtsfra-

gen im Zusammenhang mit Kinderspielplätzen soll 

im Folgenden angesprochen werden. 

2. Zivilrechtliche Haftung 

2.1 Schadensüberwälzung als Aus-

nahme 

Für alle Schadenfälle gilt der Grundsatz, dass der 

Geschädigte seinen Schaden selber tragen muss, 

wenn nicht ausnahmsweise eine Rechtsnorm unter 

den konkreten Umständen die Abwälzung des 

Schadens auf einen Ersatzpflichtigen gestattet. Im 

Vordergrund stehen dafür zwei Möglichkeiten. 

Entweder haftet jemand dem Geschädigten auf-

grund einer vorbestehenden vertraglichen Bezie-

hung oder aufgrund einer ausservertraglichen 

Pflicht, die gesetzlich geregelt ist. 

Im Bereich des ausservertraglichen Haftpflichtrechts 

gibt es neben der allgemeinen Verschuldenshaf-

tung auch noch sogenannte Kausalhaftungen. 

Diese führen zu einer noch strengeren Verantwort-

lichkeit, da sie kein Verschulden des Haftpflichti-

gen, sondern nur eine besondere Beziehung des 

Haftpflichtigen zum haftungsbegründenden Tatbe-

stand (z. B. Stellung als Werkeigentümer) voraus-

setzen. 

2.2 Vertragliche Haftung am Beispiel 

Werkvertrag 

Wenn Planung und Erstellung eines Spielplatzes 

einem Dritten (z. B. Fachfirma) übertragen werden, 

liegt in der Regel ein Werkvertragsverhältnis vor. 

Mit einem Werkvertrag verpflichtet sich ein Unter-

nehmer zur Herstellung eines Werkes und der Be-

steller zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 ff des 

Obligationenrechts OR). Das Werk hat der Unter-

nehmer so zu erstellen, dass es keine Mängel auf-

weist, die den Wert oder die Tauglichkeit zum 

vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder erheb-

lich mindern. Darüber hinaus muss das Werk so 

beschaffen sein, dass es bei ordnungsgemässem 

Gebrauch niemanden an Leib und Leben gefährdet 

oder schädigt. 

Zeigen sich nach der Ablieferung des beendeten 

Werkes durch den Unternehmer Mängel, hat der 

Besteller unter bestimmten – in Art. 367 ff des OR 
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umschriebenen – Voraussetzungen die Möglich-

keit, aus Vertrag Mängelrechte (Wandelung, Min-

derung, Nachbesserung und Schadenersatz) gel-

tend zu machen. Die Schadenersatzpflicht des 

Unternehmers umfasst dabei nicht nur Mangel-

schäden (Schäden, die unmittelbar in dem Werk-

mangel bestehen), sondern auch Mangelfolge-

schäden (das heisst Schäden, die dem Besteller aus 

der Mangelhaftigkeit der Werkleistung an anderen 

Rechtsgütern entstehen). 

Um derartigen Ansprüchen vorzubeugen, tut der 

Unternehmer gut daran, bei der Planung und Aus-

führung eines Spielplatzes sowohl die Sicherheits-

vorschriften (in Gesetzen, Verordnungen usw.) als 

auch die den Stand der Technik berücksichtigen-

den Sicherheitsnormen von Fachorganisationen 

(vor allem SN EN-Norm 1176) strikte zu beachten 

und einzuhalten. 

2.3 Beispiele ausservertraglicher Haf-

tung 

2.3.1 Werkeigentümerhaftung 

Gemäss Art. 58 OR haftet der Eigentümer eines 

Gebäudes oder eines andern Werkes für den Scha-

den, den dieses infolge fehlerhafter Anlage oder 

Herstellung oder mangelhaften Unterhalts verur-

sacht. Als Werke gelten nach der Rechtsprechung 

Gebäude oder andere stabile, mit der Erde direkt 

oder indirekt verbundene, künstlich hergestellte 

oder angeordnete Gegenstände. 

Der Eigentümer muss demnach garantieren, dass 

Zustand und Funktion seines Werkes niemanden 

und nichts gefährden. Ein Werkmangel liegt vor, 

wenn das Werk für den Gebrauch, zu dem es be-

stimmt ist, keine genügende Sicherheit bietet (feh-

lerhafte Anlage / Herstellung oder mangelhafter 

Unterhalt des Werkes). Ob ein Werkmangel vor-

liegt, ist immer anhand der konkreten Umstände 

zu ermitteln. Eine fest im Boden verankerte 

Rutschbahn beispielsweise ist dann mit einem 

Mangel behaftet, wenn sie umzukippen droht, weil 

die Verankerung locker geworden oder durchge-

rostet ist. 

Die Werkeigentümerhaftung ist eine Kausalhaf-

tung, bei welcher das Verschulden des Werkeigen-

tümers keine Haftungsvoraussetzung bildet. In der 

Regel haftet der Werkeigentümer nur dann nicht, 

wenn er nachweisen kann, dass alle notwendigen 

Sicherheitsvorkehren getroffen worden sind. Bei 

beträchtlichen Gefahren oder bei solchen, die ohne 

grossen technischen und finanziellen Aufwand 

hätten abgewendet werden können, haftet der 

Werkeigentümer dagegen fast ausnahmslos. Hin-

gegen ist er normalerweise nicht haftbar, wenn es 

sich um Risiken handelt, mit denen nach allgemei-

ner Erfahrung nicht gerechnet werden muss oder 

die nur bei bestimmungswidrigem Gebrauch des 

Werkes bestehen. 

Spezielle Schutzmassnahmen sind insbesondere 

dann angebracht, wenn mit einem Benutzerkreis 

zu rechnen ist, der das Werk nicht oder nur teil-

weise bestimmungsgemäss verwendet (z. B. Kin-

der). Hier gilt ein strengerer Massstab. Die Gefah-

ren auf einem Spielplatz sollten für das Kind be-

grenzbar und erkennbar sein und von ihm, unter 

Berücksichtigung seiner geistigen Fähigkeiten, ge-

meistert werden können. 

Regelmässige Kontrolle, Wartung und Überwa-

chung der Werke ist daher dringend notwendig. 

Wer die einschlägigen anerkannten Sicherheitsvor-

schriften und -normen beachtet und gerade auch 
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im Rahmen des Unterhalts zur Anwendung bringt, 

trägt entscheidend zur Sicherheit der Werke bei 

und kann sein Haftungsrisiko in Grenzen halten. 

Die Werkeigentümerhaftung ist sowohl auf Private 

als auch auf das Gemeinwesen anwendbar. 

2.3.2 Produktehaftpflicht 

Als Produktehaftung bezeichnet man das Einste-

henmüssen (Haften) für einen Personen- oder 

Sachschaden, den ein in Verkehr gesetztes fehler-

haftes Produkt (z. B. mangelhaftes Spielplatzgerät) 

an einem vom Produkt unterschiedlichen Rechtsgut 

(z. B. Leben und Gesundheit des Kindes) verursacht 

hat. Diese Haftung ist geregelt im Bundesgesetz 

über die Produktehaftpflicht (PrHG), das seit dem 

1. Januar 1994 in Kraft ist; es ist nur für Produkte 

gültig, die nach diesem Datum in Verkehr gebracht 

worden sind. 

Als Produkt im Sinne dieses Gesetzes gilt dabei 

jede bewegliche Sache, auch wenn sie Teil einer 

anderen beweglichen oder unbeweglichen Sache 

bildet. 

Fehlerhaft ist ein Produkt generell gesagt dann, 

wenn es nicht die Sicherheit bietet, die vom durch-

schnittlichen Verbraucher und Benützer berech-

tigterweise erwartet werden kann. 

Die Produktehaftung ist eine verschuldensunab-

hängige Haftung (Kausalhaftung). Der Hersteller 

muss also für jeden Fehler oder Mangel seines Pro-

duktes einstehen, auch wenn ihn kein direktes 

Verschulden daran trifft. 

Da alle am Produktionsprozess Beteiligten haften 

sollen, gelten als Hersteller im Sinne des Gesetzes 

auch die Teilhersteller, die nur einzelne Teile oder 

Grundstoffe liefern, die sogenannten Quasiher-

steller, die das Produkt mit ihrem Firmennamen 

oder einer Marke kennzeichnen, die Importeure 

und schliesslich auch die Händler, falls sie den Her-

steller oder ihren Lieferanten nicht kennen. 

2.4 Rolle der Eltern / Aufsichtspflicht 

Es ist eine Rechtspflicht der Eltern, ihre Kinder zu 

beaufsichtigen. Diese Pflicht ergibt sich aus dem 

Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB), inbeson-

dere aus den Bestimmungen über die elterliche 

Gewalt (Art. 296 ff ZGB). Die Beaufsichtigungs-

pflicht dauert grundsätzlich bis zur Mündigkeit der 

Kinder. Das Mass der Sorgfalt in der Beaufsichti-

gung kann kaum allgemeingültig umschrieben 

werden; es richtet sich nach den Verhältnissen im 

Einzelfall und hängt von verschiedenen Faktoren ab 

(z. B. Art der Tätigkeit, Alter, Entwicklungsgrad, 

Charakter des Schutzbefohlenen usw.). 

Während der normalen Benützungszeit sind auf 

dem Spielplatz weilende Kinder zu beaufsichtigen. 

Mangelhafte Aufsicht über die Kinder kann nicht 

nur Unfälle begünstigen, sondern unter Umstän-

den auch für die Eltern rechtliche Folgen nach sich 

ziehen (z. B. Verschuldenshaftung).  
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3. Rechtliche Bedeutung der techni-

schen Normen 

Die technischen Normen (z. B. SN EN 1176) sind 

per se nicht rechtsverbindlich, sie können jedoch 

rechtlich relevant werden, insbesondere in folgen-

den Fällen: 

3.1 In der Phase der Rechtsetzung 

Wenn technische Normen auf ein Vertragsverhält-

nis anwendbar erklärt werden, sind sie von den 

Vertragsparteien zu beachten. Denkbar ist auch, 

dass ein Gesetz oder eine Verordnung direkt auf 

eine technische Norm verweist oder deren Inhalt 

ganz oder teilweise übernimmt und so der Norm 

eine rechtliche Relevanz gibt. 

3.2 In der Phase der Rechtsanwendung 

Wird ein Spielplatzgerät nach den einschlägigen 

technischen Normen hergestellt, so wird vermutet, 

dass die im Bundesgesetz über die Sicherheit von 

technischen Einrichtungen und Geräten (STEG) 

erwähnten grundlegenden Sicherheits- und Ge-

sundheitsanforderungen erfüllt sind. Zum STEG 

vergleichen Sie bitte auch die Ziffer 4 nachfolgend. 

3.3 In der Phase der Rechtsprechung 

Technische Normen können auch in der Phase der 

Rechtsprechung relevant werden, nämlich dann, 

wenn sie durch Gerichte im Rahmen von Schaden-

ersatzforderungen oder in Strafrechtsverfahren als 

Massstab für die einzuhaltende Sorgfalt herange-

zogen werden. In der Rechtsprechung des Bundes-

gerichts begründet die Einhaltung einer techni-

schen Norm die Vermutung, dass der Stand der 

Technik eingehalten ist, und diese begründet die 

Vermutung eines den Sorgfaltspflichten genügen-

den Verhaltens. Diese Vermutung ist insbesondere 

dann gerechtfertigt, wenn sich eine Norm auf wis-

senschaftliche Erkenntnisse abstützt und bei den 

betreffenden Fachleuten bekannt und anerkannt 

ist. 

4. Bundesgesetz über die Sicherheit 

von technischen Einrichtungen und 

Geräten (STEG) 

Im Bundesgesetz über die Sicherheit von techni-

schen Einrichtungen und Geräten (STEG) vom 

19.3.1976 ist festgehalten, dass technische Einrich-

tungen und Geräte (TEG) den grundlegenden Si-

cherheits- und Gesundheitsanforderungen entspre-

chen oder, wenn keine solchen Anforderungen 

vom Bundesrat festgelegt worden sind, nach den 

anerkannten Regeln der Technik hergestellt wer-

den müssen. 

Im Unterschied zum Produktehaftpflichtgesetz soll 

das STEG präventiv und nicht reaktiv wirken. Es soll 

dazu führen, dass nur solche TEG – dazu zählen 

auch Spielplatzgeräte – in Verkehr gebracht wer-

den, die bei bestimmungsgemässer und sorgfälti-

ger Verwendung Leben und Gesundheit der Be-

nützer und Dritter nicht gefährden. 

Damit dieses Ziel erreicht wird, müssen die STEG-

Kontrollorgane unter anderem den Markt beo-

bachten, kontrollieren und wo nötig zweckdienli-

che Massnahmen verfügen. So auch die bfu für 

TEG, die vorwiegend im ausserbetrieblichen Be-

reich verwendet werden (beispielsweise Spielplatz-

geräte). 
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